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I. Entscheidungen der Landessynode, Kirchengesetze, Rechtsverordnungen,
Verwaltungsvorschriften

Achtes Kirchengesetz
zur Änderung des Einführungsgesetzes

Vom 25. Oktober 2019
Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Einführungsgesetzes

Teil 5 des Einführungsgesetzes vom 7. Januar 2012
(KABl. S. 30, 127, 234), das zuletzt durch Kirchen-
gesetz vom 15. Dezember 2017 (KABl. S. 553) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 8 Absatz 2 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. die Versorgungsbeiträge nach § 4 in Verbin-
dung mit der Versorgungsbeitragsverordnung
vom 12. April 2018 (KABl. S. 206), die durch
Rechtsverordnung vom 29. Juni 2018 (KABl.
S. 307) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung,“

2. § 14 wird wie folgt gefasst:
„(1) 1Die Erträgnisse aus dem Pfarrvermögen der
Kirchengemeinden und örtlichen Kirchen sowie
aus sonstigem Stellenvermögen der Pfarrstellen
sind zweckgebunden zur Mitfinanzierung der
Deckungsumlage nach § 8 Absatz 3 Nummer 3 an
den Kirchenkreis abzuführen. 2Dabei können die
Kirchengemeinden einen Verwaltungskostenbei-
trag in Höhe von bis zu fünf Prozent der laufenden

Erträge einbehalten. 3Das Nähere regeln die Kir-
chenkreise durch Satzung.
(2) Bei der Veräußerung von Pfarrvermögen ist der
gesamte Erlös einschließlich etwaiger Entschädi-
gungen und Abgeltungen für den Erwerb von
Ersatzland bis zum Ausgleich der bisherigen Er-
tragsfähigkeit einzusetzen, dabei soll möglichst
der Umfang der bisherigen Grundstücksgröße
nicht unterschritten werden.
(3) 1Übersteigt der Erlös die Beschaffungskosten
des Ersatzlandes, so ist der überschießende Betrag
an die Deckungsumlage nach § 8 Absatz 3 Num-
mer 3 abzuführen oder für weitergehende Ersatz-
landbeschaffung einzusetzen. 2Unter Abweichung
von Satz 1 kann bis zu zwanzig Prozent des über-
schießenden Betrages für einen dringenden örtli-
chen Bedarf verwendet werden. 3Der entsprechen-
de Beschluss des Kirchengemeinderates bedarf der
Genehmigung durch den Kirchenkreisrat.
(4) 1Ist der unmittelbare Erwerb von Ersatzland
nicht möglich, unzweckmäßig oder unwirtschaft-
lich, so ist der Verkaufserlös zunächst nachhaltig,
sicher und Ertrag bringend anzulegen. 2Die Erträg-
nisse sind ebenfalls für den Erwerb von Ersatzland
zu verwenden und bis zu einer Investition gemein-
sam mit dem Verkaufserlös zu bewirtschaften oder
zur vollständigen Mitfinanzierung der Deckungs-
umlage nach § 8 Absatz 3 Nummer 3 an den Kir-
chenkreis abzuführen. 3Das Nähere regeln die Kir-
chenkreise durch Satzung.“
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3. § 18 wird wie folgt geändert:
a) Im Absatz 2 wird die Angabe „2019“ durch

die Angabe „2021“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.

*
Das vorstehende, von der Landessynode am 21. Sep-
tember 2019 beschlossene Kirchengesetz wird hiermit
verkündet.

Schwerin, 25. Oktober 2019
Die Vorsitzende

der Kirchenleitung
K r i s t i n a

K ü h n b a u m - S c h m i d t
Landesbischöfin

Az.: G:LKND:12:8 – FH Hl

Neuntes Kirchengesetz
zur Änderung des Einführungsgesetzes

Vom 13. November 2019
Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen, Artikel 110 Absatz 3 der Verfassung wurde
eingehalten:

Artikel 1
Änderung des Einführungsgesetzes

Teil 4 § 15 Absatz 1 des Einführungsgesetzes vom
7. Januar 2012 (KABl. S. 30, 127, 234), das zuletzt
durch Kirchengesetz vom 25. Oktober 2019 (KABl.
S. 518 ) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Erstreckt sich das Kirchengemeindegebiet über
mehrere Orte oder Ortsteile, kann der Name der
geografischen Region Verwendung finden, deren
Gebiet im Wesentlichen mit dem Kirchengemein-
degebiet übereinstimmt.“

2. Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden zu den Sät-
zen 3 bis 5.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.

*

Das vorstehende, von der Landessynode am 21. Sep-
tember 2019 beschlossene Kirchengesetz wird hiermit
verkündet.

Schwerin, 13. November 2019
Die Vorsitzende

der Kirchenleitung
K r i s t i n a

K ü h n b a u m - S c h m i d t
Landesbischöfin

Az.: G:LKND:12:9 – R Be

Beschluss
der Landessynode der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Norddeutschland über
die Übertragung der Trägerschaft an dem

rechtlich unselbstständigen Werk „Friedrich-
Wilhelm-Krummacher-Haus, Haus der Stille
der Pommerschen Evangelischen Kirche in

Weitenhagen“ (Haus der Stille) von der
Landeskirche an den Pommerschen

Evangelischen Kirchenkreis
Vom 19. September 2019

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland hat auf ihrer Tagung vom
19. bis 21. September 2019 im Rahmen ihrer Befugnis
nach Artikel 78 Absatz 3 Nummer 6 der Verfassung
den folgenden Beschluss gefasst:
Die Landessynode beschließt gemäß Artikel 78 Ab-
satz 3 Nummer 6 der Verfassung die Übertragung der
Trägerschaft an dem rechtlich unselbstständigen Werk
„Friedrich-Wilhelm-Krummacher-Haus, Haus der
Stille der Pommerschen Evangelischen Kirche in Wei-
tenhagen“ (Haus der Stille) von der Landeskirche an
den Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis ein-
schließlich der Satzungsgewalt mit Wirkung vom
1. Januar 2020.

Kiel, 7. Oktober 2019
Präsidium der Landessynode

U l r i k e  H i l l m a n n
Präses

*

Kiel, 18. Oktober 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
S t e i n h ä u s e r

Az.: NK 605.59/8 – R Ste
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Beschluss
der Landessynode der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Norddeutschland über
die Übertragung der Trägerschaft an dem

rechtlich unselbstständigen Werk „Konvent
an der Klosterkirche Bad Doberan“ von der

Landeskirche an den Evangelisch-
Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg

Vom 19. September 2019
Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland hat auf ihrer Tagung vom
19. bis 21. September 2019 im Rahmen ihrer Befugnis
nach Artikel 78 Absatz 3 Nummer 6 der Verfassung
den folgenden Beschluss gefasst:
Die Landessynode beschließt gemäß Artikel 78 Ab-
satz 3 Nummer 6 der Verfassung die Übertragung der
Trägerschaft an dem rechtlich unselbstständigen Werk
„Konvent an der Klosterkirche Bad Doberan“ von der
Landeskirche an den Evangelisch-Lutherischen Kir-
chenkreis Mecklenburg einschließlich der Satzungs-
gewalt mit Wirkung vom 1. Januar 2020.

Kiel, 7. Oktober 2019
Präsidium der Landessynode

U l r i k e  H i l l m a n n
Präses

*

Kiel, 18. Oktober 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
S t e i n h ä u s e r

Az.: NK 295.10/21-2 – R Ste

Vereinbarung
über die Wahrnehmung der evangelischen

Seelsorge in den Justizvollzugseinrichtungen
in Schleswig-Holstein

Vom 1. November 2019
Das Land Schleswig-Holstein,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Ministerin für Justiz,
Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

und die Evangelisch-Lutherische Kirche
in Norddeutschland,

vertreten durch die Kirchenleitung,
diese vertreten durch die Landesbischöfin als vorsit-

zendem Mitglied und ein weiteres Mitglied der
Kirchenleitung,

schließen auf der Grundlage des Vertrags zwischen
dem Land Schleswig-Holstein und den evangelischen
Landeskirchen in Schleswig-Holstein vom 23. Ap-
ril 1957 (Staatskirchenvertrag) sowie den landesge-
setzlichen Regelungen zum Justizvollzug und den
kirchlichen Regelungen zur Seelsorge und zum Seel-
sorgegeheimnis folgende Vereinbarung über die

Wahrnehmung der evangelischen Seelsorge in den
Justizvollzugseinrichtungen in Schleswig-Holstein:

Präambel
Die Seelsorge in den staatlichen Justizvollzugsein-
richtungen ist als gemeinsame Angelegenheit – res
mixta – von Staat und Kirche nur durch eine gegen-
seitige kooperative Ausgestaltung möglich. Dabei
sind die mit Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung
mit Artikel 137 und 141 WRV gegebenen Rechte der
Nordkirche, die Seelsorge in den Anstalten inhaltlich
und organisatorisch unabhängig zu ordnen und zu ver-
walten, mit den staatlichen Justizvollzugsaufgaben in
eine praktische Konkordanz zu bringen. Unbeschadet
unterschiedlicher Rechtsauffassungen zu Artikel 8
Absatz 2 und 3 des Staatskirchenvertrags sind die fol-
genden Regelungen zur Wahrnehmung der Seelsorge
in den Justizvollzugseinrichtungen in Schleswig-Hol-
stein Ausdruck der Gestaltung in diesem kooperativen
Sinne.

§ 1
(1)  Die Seelsorge in den Justizvollzugseinrichtungen
bildet einen Teil der den Kirchen obliegenden allge-
meinen Seelsorge.
(2)  Die Seelsorge in den Justizvollzugseinrichtungen
wird durch Pastorinnen und Pastoren sowie andere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem besonde-
ren Auftrag zur Seelsorge im Hauptamt – im folgenden
Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger
genannt – wahrgenommen.
(3) 1Die Unabhängigkeit der Verkündigung sowie das
Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweige-
pflicht werden gewährleistet. 2Die Gefängnisseelsor-
gerinnen und Gefängnisseelsorger nehmen die Auf-
gaben nach § 4 wahr und sind in ihrer Ausübung von
Verkündigung und seelsorglicher Tätigkeit frei und an
Weisungen nicht gebunden. 3Sie haben die Unver-
brüchlichkeit des Beichtgeheimnisses und die seel-
sorgliche Schweigepflicht zu wahren.

§ 2
(1)  Die Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseel-
sorger werden von der Nordkirche im Einvernehmen
mit dem Land berufen. Vor ihrem erstmaligen Einsatz
erfolgt durch das Land eine Sicherheitsüberprüfung
zur Gewährung des unmittelbaren Zugangs zu Gefan-
genen.
(2) 1Die Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnis-
seelsorger stehen im Dienst der Nordkirche. 2Sie un-
terstehen entsprechend dem Pfarrdienstrecht bzw.
dem kirchlichen Arbeitsrecht der Aufsicht der Nord-
kirche.
(3)  Die Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseel-
sorger haben bei der Ausübung ihres Dienstes die Be-
stimmungen des Justizvollzugs zu beachten.
(4) 1Die Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnis-
seelsorger arbeiten in ihrem Dienst mit den Vollzugs-
bediensteten eigenverantwortlich zusammen. 2Sie ha-
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ben das Recht, an den Dienstbesprechungen teilzu-
nehmen, und sind bei allen seelsorgliche und kirchli-
che Belange berührenden Maßnahmen der Anstalt so-
wie entsprechend §§ 67 und 89 Landesstrafvollzugs-
gesetz (LStVollzG SH) vorher zu hören, soweit die
Ordnung und Sicherheit der Anstalt dem nicht entge-
gensteht.

§ 3
(1)  Den Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnis-
seelsorgern werden die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nach § 4, die Inanspruchnahme aller Einrichtungen
und die Veranlassung organisatorischer Maßnahmen,
die für ihren Dienst geeignet und erforderlich sind, er-
möglicht.
(2)  Den Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnis-
seelsorgern werden hierzu Räume, die für die Aus-
übung des Dienstes notwendig sind, insbesondere für
den Gottesdienst sowie Dienstzimmer, vom Land zur
Verfügung gestellt und unterhalten.
(3)  Die Planung, Gestaltung und Einrichtung von Got-
tesdiensträumen in einer Justizvollzugsanstalt erfolgt
durch die Anstaltsleitung im Einvernehmen mit der
Gefängnisseelsorgerin bzw. dem Gefängnisseelsor-
ger, wobei die Kirche insbesondere zur geistlich-litur-
gischen Ausgestaltung und Einrichtung beiträgt.

§ 4
1Die Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsor-
ger nehmen ihren seelsorglichen Auftrag in den Jus-
tizvollzugseinrichtungen wahr, wie im LStVollzG SH
sowie in Abschnitt 7 Justizvollzugsdatenschutzgesetz
beschrieben. 2Sie haben insbesondere folgende Auf-
gaben:
- Abhaltung regelmäßiger Gottesdienste;
- Einzelseelsorge einschließlich der Haftraumbesu-

che und Aussprache mit den einzelnen Gefange-
nen;

- Vollzug der Beichte und Spendung der Sakramen-
te;

- Durchführung kirchlicher Kasualhandlungen;
- Angebot von Gruppenarbeit, Kursen und Unter-

weisungsstunden;
- Beteiligung bei Besuchen und Begleitung bei Aus-

führung von Gefangenen in seelsorglich begrün-
deten Fällen;

- besondere Krankenseelsorge bei Krankheitsfällen
innerhalb der Justizvollzugsanstalt;

- seelsorgliche Beratung und seelsorglicher Bei-
stand, auch für die Angehörigen der Gefangenen
in Partnerschafts-, Ehe- und Familienangelegen-
heiten;

- Mitwirkung bei der sozialen Hilfe für die Gefan-
genen und ihre Familien;

- beratende Mitwirkung bei der Anschaffung von
Büchern und Medien für die Gefangenenbücherei
und einvernehmliche Mitwirkung bei der Anschaf-
fung und Ausgabe religiöser Bücher und Schriften;

- Angebot der Seelsorge an Mitarbeitende des Jus-
tizvollzugs, unbeschadet der Zuständigkeit der Ge-
meindepastorin bzw. des Gemeindepastors;

- Mitwirkung bei der Fortbildung der Mitarbeiten-
den im Justizvollzug;

- Mitwirkung bei besonderen Anlässen und Ereig-
nissen in der Anstalt;

- Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit in Ge-
sellschaft und Kirche.

§ 5
(1)  Urlaubsgewährung und Dienstbefreiung der Ge-
fängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger rich-
ten sich nach den dienstrechtlichen bzw. arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen der Nordkirche.
(2) 1Die Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnis-
seelsorger nehmen an Fortbildungen des Landes wie
der Kirche, die ihren Dienst betreffen, teil. 2Sie haben
das Recht, Supervision in Anspruch zu nehmen sowie
an kirchlichen Veranstaltungen, Kursen und Tagun-
gen, die ihren Dienst betreffen, in angemessenem Um-
fang teilzunehmen.
(3) 1Die Vertretung bei Abwesenheit und die Urlaubs-
vertretung regeln die Gefängnisseelsorgerinnen und
Gefängnisseelsorger in Abstimmung mit der dienst-
vorgesetzten Stelle der Nordkirche im Einvernehmen
mit der Anstaltsleitung. 2Krankheits- und andere Ver-
tretungen regelt die Nordkirche im Einvernehmen mit
der Anstaltsleitung.

§ 6
(1) 1Das Land erstattet die Personalkosten für drei Ge-
fängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger.2Der
Erstattungsbetrag je Vollzeitkraft richtet sich nach der
jeweils aktuellen Personalkostentabelle für die Lan-
desverwaltung Schleswig-Holstein. 3Anzusetzen ist
der Jahreswert ohne Personalgemeinkosten der jewei-
ligen Besoldungsgruppe bis A 14 der Laufbahngrup-
pe 2, 2. Einstiegsamt bzw. Entgeltgruppe bis E 14. 4Es
gilt die Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe, in die
die jeweilige Gefängnisseelsorgerin bzw. der jeweili-
ge Gefängnisseelsorger nach dem Recht der Nordkir-
che eingereiht bzw. eingruppiert ist. 5Die Nordkirche
informiert das Land umgehend über die Besoldungs-
gruppe bzw. Entgeltgruppe der jeweiligen Gefängnis-
seelsorgerin bzw. des jeweiligen Gefängnisseelsor-
gers bei der Aufnahme des Dienstes sowie bei Ände-
rungen der Einreihung bzw. Eingruppierung. 6Für
Teilzeitbeschäftigte sind die Werte entsprechend an-
zusetzen.
(2)  Der Erstattungsbetrag wird in monatlichen Raten
jeweils zum Monatsende an die von der Nordkirche
genannte Kasse gezahlt.

§ 7
(1)  Die Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseel-
sorger haben das Recht, über den kirchlichen Dienst-
weg Beschwerde beim Land einzulegen, wenn Kon-
flikte in der Zusammenarbeit mit der Anstaltsleitung
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auftreten, die nicht anderweitig behoben werden kön-
nen.
(2) 1Das Land wird Beschwerden der Anstaltsleitung
über die Tätigkeit der Gefängnisseelsorgerin bzw. des
Gefängnisseelsorgers alsbald an die Nordkirche wei-
terleiten. 2Die Nordkirche und das Land bemühen sich
im Gespräch mit der Gefängnisseelsorgerin bzw. dem
Gefängnisseelsorger, die Angelegenheiten zu klären.
3Das Ergebnis wird in einem Protokoll festgehalten.
(3) 1Liegen Tatsachen vor, aus denen sich gegen die
Person oder die Tätigkeit der Gefängnisseelsorgerin
bzw. des Gefängnisseelsorgers schwerwiegende Be-
denken gegen ihren bzw. seinen weiteren Dienst in der
Gefängnisseelsorge ergeben und können diese nicht
einvernehmlich zwischen dem Land, der Nordkirche
und der Gefängnisseelsorgerin bzw. dem Gefängnis-
seelsorger ausgeräumt werden, so kann das Land nach
entsprechender Anhörung der Gefängnisseelsorgerin
bzw. des Gefängnisseelsorgers bei der Nordkirche ihre
bzw. seine Abberufung verlangen. 2Daraufhin sorgt
die Nordkirche für eine Klärung des Sachverhalts und
entweder im Einvernehmen mit dem Land für Vor-
aussetzungen zur Fortführung des Dienstes oder für
die Beendigung des Dienstes in der Gefängnisseelsor-
ge.

§ 8
Die Vereinbarungspartner sind bestrebt, etwa auftre-
tende Schwierigkeiten in der Auslegung und Durch-
führung dieser Vereinbarung im Sinne des Staatskir-
chenvertrags konstruktiv und einvernehmlich zu be-
heben.

§ 9
1Diese Vereinbarung tritt am 1. November 2019 in
Kraft und wird in den Amtsblättern der Vereinba-
rungspartner bekannt gegeben. 2Sie kann von jeder
Seite mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende
zum übernächsten Kalenderjahr gekündigt werden.
Kiel, 1. November 2019
Gothart M a g a a r d
Stellvertretender Vorsitzender der Kirchenleitung der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land,
Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein
Dr. Sabine S ü t t e r l i n - W a a c k
Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein
Bettina H a n s e n
Mitglied der Kirchenleitung der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland,
Pastorin

*

Kiel, 11. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
Dr. A h l m a n n

Az.: NK-HB 2010-2.1.3 – KH Ah

II. Bekanntmachungen

Finanzsatzung
des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises

Lübeck-Lauenburg
Vom 16. September 2019

Präambel
§ 1 Grundsatz
§ 2 Finanzplanung
§ 3 Verteilmasse
§ 4 Gemeindeanteil
§ 5 Kirchenkreisanteil
§ 6 Gemeinschaftsanteil
§ 7 Finanzierung freiwilliger Verwaltungs-

leistungen
§ 8 Vorschriften zur gemeindlichen Haus-

haltsführung
§ 9 Rücklagen

§ 10 Allgemeine Rücklagenregelungen
§ 11 Finanzbedarf der Kirchengemeinden und

des Kirchenkreises
§ 12 Kirchenkreis-Finanzausschuss
§ 13 Rechtsbehelfsverfahren
§ 14 Auskunftspflicht
§ 15 Schlussbestimmungen

Die Kirchenkreissynode des Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg hat am
16. September 2019 gemäß Artikel 45 Absatz 3 Num-
mer 1 Verfassung in Verbindung mit Teil 5 § 9 des
Einführungsgesetzes vom 7. Januar 2012 (KABl.
S. 30, 127, 234) – Finanzgesetz –, das zuletzt durch
Kirchengesetz vom 15. Dezember 2017 (KABl.
S. 553) geändert worden ist, die folgende Finanzsat-
zung beschlossen:
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Präambel
Die beim Kirchenkreis verbleibenden Schlüsselzu-
weisungen werden nach den Bestimmungen des Fi-
nanzgesetzes und dieser Finanzsatzung verteilt.

§ 1
Grundsatz

Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Lübeck-
Lauenburg (im Folgenden Kirchenkreis genannt) er-
hält nach Maßgabe des Finanzgesetzes zur Erfüllung
der verfassungsmäßigen Aufgaben der Kirchenge-
meinden und des Kirchenkreises Schlüsselzuweisun-
gen aus den Einnahmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2
des Finanzgesetzes.

§ 2
Finanzplanung

(1) 1Der Haushaltsführung des Kirchenkreises soll ei-
ne fünfjährige Finanzplanung zugrunde liegen. 2Erstes
Finanzplanungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.
3Die Finanzplanung ist jährlich der Entwicklung an-
zupassen und fortzuführen.
(2) 1Die Finanzplanung enthält für die Anteile der Ver-
teilmasse nach den §§ 4 bis 6 die vorgesehenen Aus-
gaben, wobei jeweils nur die Gesamtansätze festzule-
gen sind. 2Grundlage der Planung ist die Einnahme-
und Ausgabeentwicklung, insbesondere die zu erwar-
tenden Einnahmen nach dem Finanzgesetz. 3Als Be-
standteil der Finanzplanung ist ein Bauunterhaltungs-
und Investitionsplanung aufzustellen und fortzufüh-
ren.
(3) 1Die Errichtung, Aufhebung oder Änderung der
Pfarrstellen des Kirchenkreises und der Kirchenge-
meinden sind in einer fünfjährigen Pfarrstellenstruk-
turplanung darzustellen und fortzuführen. 2Der Pfarr-
stellenstrukturplan ist der jeweiligen Finanzplanung
als Anlage beizufügen.
(4)  Die Finanzplanung mit ihren Anlagen ist der Kir-
chenkreissynode als Bestandteil des Haushalts für das
nächste Haushaltsjahr vorzulegen.

§ 3
Verteilmasse

(1) 1Zur Verteilmasse gehören die beim Kirchenkreis
verbleibenden Schlüsselzuweisungen nach § 6 Ab-
satz 1 und 2 des Finanzgesetzes. 2Daneben fließen die
Erstattungen für die Versicherungspauschalen der
drittfinanzierten Einrichtungen, die Soldatenkirchen-
steuer, die Clearingabrechnungsmittel, Erträgnisse
aus dem Pfarrvermögen nach § 5 Absatz 2 und weitere
Finanzmittel des Kirchenkreises, die durch Haushalts-
beschluss der Kirchenkreissynode festgelegt werden,
in diese Verteilmasse ein. 3Die Höhe der Verteilmasse
für das jeweilige Haushaltsjahr wird von der Kirchen-
kreissynode im Rahmen des Haushaltsplanes verbind-
lich festgelegt. 4Ergibt sich als Jahresergebnis aus der
Verteilmasse gegenüber den Planansätzen unter Be-
rücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendun-
gen ein Fehlbetrag bzw. ein Überschuss, erfolgt ein

Ausgleich über bzw. eine Zuführung in die Aus-
gleichsrücklage im selben Haushaltsjahr.
(2) 1Aus der verbleibenden Verteilmasse werden ge-
mäß § 10 Absatz 2 FinG Anteile für die Kirchenge-
meinden (Gemeindeanteil nach § 4), den Kirchenkreis
(Kirchenkreisanteil nach § 5) und gemeinschaftlich zu
finanzierende Aufgaben (Gemeinschaftsanteil nach
§ 6 und Rücklagen nach § 9) gebildet. 2Die Höhe des
Gemeindeanteils und des Kirchenkreisanteils ist als
Prozentanteil nach Abzug des Gemeinschaftsanteils
und der Rücklagen nach Satz 1 festzulegen.
(3) 1Die Erträgnisse aus dem Pfarrvermögen der Kir-
chengemeinden sind zweckgebunden zur Mitfinanzie-
rung der Pfarrbesoldung zu 95 Prozent an den Kir-
chenkreis abzuführen.2Eine Verzinsung der Pfarrver-
mögensrücklage in den Haushalten der Kirchenge-
meinden erfolgt in Höhe des jeweiligen erzielten
Durchschnittszinssatzes der zentralen Vermögensver-
waltung des vergangenen Jahres.

§ 4
Gemeindeanteil

(1)  Im Gemeindeanteil des Kirchenkreishaushaltes
sind zu veranschlagen:
1. die Allgemeinen Gemeindezuweisungen zur Fi-

nanzierung der kirchengemeindlichen Aufgaben-
erfüllung,

2. die Ausgleichszahlungen nach § 13 Absatz 3 FinG,
Zuweisungen für strukturell bedingte Mehrbedarfe
der Kirchengemeinden werden als örtliche Beson-
derheit durch Haushaltsbeschluss festgelegt,

3. die Mittel für besondere Aufgaben der Kirchenge-
meinden; dazu gehören auch Aufgaben, die in Zu-
sammenarbeit von mehreren Kirchengemeinden
wahrgenommen werden, insbesondere:
- Kirchenmusikbeirat,
- externe Amtshandlungen,
- Denkmalschutzfonds,
- Bauunterhaltung Denkmalschutz.

(2) 1Grundlage für die Verteilung der Allgemeinen
Gemeindezuweisungen ist gemäß § 12 Absatz 1 FinG
die Gemeindegliederzahl je Kirchengemeinde. 2Die
Verteilung der für die Allgemeine Gemeindezuwei-
sung vorgesehenen Mittel erfolgt durch Festsetzung
eines Messzahlbetrages (Pauschalbetrag) je Gemein-
deglied durch die Kirchenkreissynode entsprechend
des prozentualen Anteils des Gemeindeanteils. 3Bei
der Festsetzung des Pauschalbetrages sind die Kir-
chengemeindegliederzahlen vom 1. April des dem
Haushaltsjahr vorangehenden Jahres zu Grunde zu le-
gen. 4Bei der Berechnung der Gemeindegliederzahlen
werden die Zu- und Weggemeindungen derartig mit-
berücksichtigt, als würden diese Gemeindeglieder im
Kirchengemeindegebiet wohnen oder – bei Wegge-
meindungen – aus dem Kirchengemeindegebiet fort-
gezogen sein. 5Zuweisungen für strukturell bedingte
Mehrbedarfe der Kirchengemeinden werden als örtli-
che Besonderheit gemäß § 13 Absatz 3 Finanzgesetz
durch Haushaltsbeschluss festgelegt.
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(3) 1Eigene Einnahmen wie Kirchengrundsteuern,
Kirchgeld, freie Kollekten und Spenden, Zinsen und
sonstige zweckgebundene Zuweisungen und Mieten
aus kirchlichen Gebäuden bleiben bei der Berechnung
der Allgemeinen Gemeindezuweisung unberücksich-
tigt. 2Einnahmen aus Kirchenländereien sollen im Zu-
sammenhang mit Zuschussanträgen für Baumaßnah-
men berücksichtigt werden.
(4) 1Haben Kirchengemeinden als Kulturdenkmal ein-
getragene Kirchen oder Kapellen zu unterhalten, wird
die Allgemeine Gemeindezuweisung um eine Zuwei-
sung für die Bauunterhaltung dieser Gebäude aufge-
stockt. 2Hierzu wird ein jährlicher Pauschalbetrag je
Kubikmeter umbauten Raumes durch die Kirchen-
kreissynode analog der Berechnungsgrundlage des
§ 7 Absatz 2 FinG festgesetzt. 3Ausgenommen hiervon
sind Pastorate, Gemeindehäuser und Profangebäude.

§ 5
Kirchenkreisanteil

Im Kirchenkreisanteil sind zu veranschlagen die Mit-
tel für:
1. die personelle und finanzielle Ausstattung der Ar-

beit in den Diensten und Werken,
2. Aufwendungen aufgrund besonderer Rahmenbe-

dingungen des kirchlichen Lebens im Kirchen-
kreis,

3. die Leitungsorgane und Gremien des Kirchenkrei-
ses.

§ 6
Gemeinschaftsanteil

Im Gemeinschaftsanteil sind zu veranschlagen die
Mittel für:
1. die Deckungsumlage nach § 8 Absatz 3 Num-

mer 3 des FinG für die Pastorinnen und Pastoren
des Kirchenkreises und der Kirchengemeinden
einschließlich der vom Kirchenkreis an die Lan-
deskirche abzuführenden Beiträge zur Sicherstel-
lung der Versorgungsverpflichtungen der Pasto-
rinnen und Pastoren und der Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten.

2. die besonderen Bauvorhaben im Kirchenkreis in
Höhe eines Prozentanteils der von der Landeskir-
che zugewiesenen Schlüsselzuweisung, der durch
Haushaltsbeschluss festzulegen ist. Hierzu gehö-
ren kirchengemeindliche Bauvorhaben, die die
Leistungsfähigkeit der einzelnen Kirchengemein-
de übersteigen. Die Mittelvergabe erfolgt nach den
Bestimmungen der Förderrichtlinie über die Ver-
gabe von Bauzuschüssen des Kirchenkreises.

3. Aufwendungen und Umlagen für gemeinschaftlich
wahrgenommene Aufgaben, auch soweit sie auf
eine Kirchengemeinde oder einen Kirchenkreis-
verband übertragen oder mit anderen Kirchenkrei-
sen oder mit der Landeskirche wahrgenommen
werden, wie z. B.
- Klimaschutzfonds
- Sonderbaumaßnahmen

- Fachstelle Prävention
- Mitarbeitervertretung
- Schwerbehindertenvertretung
- Mitarbeiterkonvent
- Notfallseelsorge
- Kirchenkreiskantorat
- Kita Fachdienst Lauenburg
- Kita Arbeit Lauenburg
- Kita Werk Lübeck gGmbH.
Weitere Beauftragungen können jeweils im Haus-
haltsbeschluss festgelegt werden.

4. die Gemeinschaftsprojekte nach näherer Bestim-
mung durch Haushaltsbeschluss,

5. Zuführungen an die Rücklagen für Ausgleichs-
und Investitionsmaßnahmen nach § 9.

6. die Kirchenkreisverwaltung, einschließlich der
Mittel für die Erledigung der Verwaltungsgeschäf-
te, die als Pflichtleistungen nach § 2 Absatz 2 Kir-
chenkreisverwaltungsgesetz vom 15. Novem-
ber 2016 (KABl. S. 399) in der derzeit geltenden
Fassung der Kirchenkreisverwaltung zugewiesen
sind.

§ 7
Finanzierung freiwilliger Verwaltungsleistungen

(1) 1Soweit kirchliche Körperschaften die Kirchen-
kreisverwaltung mit freiwilligen Leistungen im Sinne
des § 3 Kirchenkreisverwaltungsgesetz beauftragt ha-
ben, werden diesen die Kosten in Rechnung gestellt.
2Die Entgeltforderung entsteht mit der Leistungser-
bringung und ist mit der Rechnungsstellung fällig.
(2) 1Werden der Kirchenkreis, seine Kirchengemein-
den und Kirchengemeindeverbände sowie ihre Diens-
te und Werke im refinanzierten Bereich tätig, sollen
sie für diese Bereiche über Entgeltzahlungen für die
Erledigung der Verwaltungsgeschäfte zu den Kosten
der Kirchenkreisverwaltung herangezogen werden.
2Die Entgeltforderung ist mit der Rechnungsstellung
fällig.
(3) 1Werden der Kirchenkreis, seine Kirchengemein-
den und Kirchengemeindeverbände sowie ihre Diens-
te und Werke im refinanzierten Bereich tätig, sollen
sie für diese Bereiche über Entgeltzahlungen zu den
Kosten der gemeinsamen Mitarbeitervertretung und
der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie des Mitarbeiterkon-
ventes herangezogen werden. 2Die Finanzierung der
Kosten erfolgt durch eine Umlage. 3Die Höhe der Um-
lage bezieht sich auf die Anzahl der gegen Entgelt be-
schäftigten Mitarbeitenden gemäß dem jeweils gülti-
gen Haushaltsbeschluss.

§ 8
Vorschriften zur gemeindlichen

Haushaltsführung
(1)  Der Kirchengemeinderat stellt für jedes Jahr einen
Haushalt auf.
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(2)  Die Kirchengemeinden haben dem Kirchenkreis
unverzüglich nach Beschlussfassung durch den Kir-
chengemeinderat, spätestens bis zum 31. März des
Haushaltsjahres, den Haushalt mit seinen Bestandtei-
len nach § 3 Haushaltsführungsgesetz einschließlich
Anlagen nach Teil 4 § 65 Absatz 1 des Einführungs-
gesetzes vorzulegen.
(3)  Nach Teil 4 § 87 Absatz 3 des Einführungsgeset-
zes sind dem Kirchenkreisrat Beteiligungen der Kir-
chengemeinden, die sie an Vereinen, Stiftungen, An-
stalten, Gesellschaften oder Körperschaften des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts halten, anzuzeigen.
(4) 1Der Jahresabschluss soll bis zum 30. April des
Folgejahres durch die Kirchenkreisverwaltung aufge-
stellt werden. 2Die Kirchengemeinden haben den Jah-
resabschluss unverzüglich nach Beschlussfassung
durch den Kirchengemeinderat, spätestens bis zum
30. September des Folgejahres, dem Kirchenkreis vor-
zulegen.
(5)  Das Vermögen der Kirchengemeinden ist mög-
lichst in seinem Bestand zu erhalten und so zu ver-
walten bzw. anzulegen, dass aus den Erträgen nach-
haltig die gemeindliche Arbeit abgesichert werden
kann.
(6) 1Wird ein immobiler Vermögensgegenstand ver-
äußert, so ist der Erlös im Sinne des Absatzes 5 zu
verwenden und zu bewirtschaften. 2Der Kirchenkreis-
rat kann, abgesehen von der Veräußerung von Pfarr-
vermögen, die nach der Verfassung erforderliche Ge-
nehmigung mit Auflagen hinsichtlich der Verwen-
dung des Erlöses verbinden.
(7)  Im Interesse einer einheitlichen Haushaltsführung
kann der Kirchenkreisrat im Benehmen mit dem Fi-
nanzausschuss der Kirchenkreissynode Verfahrensre-
gelungen für Verwaltungsabläufe für die Aufstellung
der Haushaltspläne der Kirchengemeinden beschrei-
ben und festlegen.
(8)  Die Absätze 1 bis 8 gelten für die Teilhaushalte
der Kapellengemeinden und die Haushalte der Kir-
chengemeindeverbände entsprechend.

§ 9
Rücklagen

(1)  1Der Kirchenkreis unterhält Ausgleichs- und In-
vestitionsrücklagen für sich und für den Bedarf der
Kirchengemeinden als gemeinsame Rücklagen.

2Es werden beim Kirchenkreis folgende gemeinsame
Rücklagen gebildet:
1. Eine allgemeine Ausgleichsrücklage § 68 (KRH

hFVO) zum Ausgleich von Einnahmeminderun-
gen. Die Ausgleichsrücklage soll einen Bestand
von mindestens 30 Prozent des Mittelwertes der
dem Kirchenkreis nach § 6 Absatz 2 FinG zuge-
wiesenen Schlüsselzuweisungen der letzten drei
Haushaltsjahre aufweisen und kann durch die Kir-
chenkreissynode darüber hinaus weiter erhöht wer-
den.

2. Eine Baurücklage. Die Höhe der Baurücklage soll
auf mindestens zehn Prozent der dem Kirchenkreis
im laufenden Haushaltsjahr zugewiesenen Schlüs-
selzuweisungen nach § 6 Absatz 2 FinG gehalten
werden.

3. Weitere gemeinsame und zweckgebundene Aus-
gleichs- und Investitionsrücklagen nach Beschluss
der Kirchenkreissynode.

3Die Kirchenkreissynode entscheidet auf Vorschlag
des Kirchenkreisrates und nach Anhörung ihres
Finanzausschusses über die Bildung weiterer
Ausgleichs- und Investitionsrücklagen nach Ab-
satz 1 Nummer 3 sowohl als gemeinsame als auch als
zweckgebundene Rücklagen.
(2)  Über die Vergabe dieser Mittel entscheidet der
Kirchenkreisrat auf Antrag mit Zustimmung des Fi-
nanzausschusses der Kirchenkreissynode gemäß Ar-
tikel 52 Absatz 2 Nummer 4 Verfassung.
(3)  Die Kirchenkreissynode kann Förderrichtlinien
erlassen.

§ 10
Allgemeine Rücklagenregelungen

1Überschüsse aller budgetierten Bereiche aus Gemein-
schafts-, Gemeinde- und Kirchenkreisanteil werden
den für diese Bereiche vorgesehenen Rücklagen zu-
geführt. 2Sie verbleiben in der Budgethoheit dieser
Bereiche.

§ 11
Finanzbedarf der Kirchengemeinden

und des Kirchenkreises
(1)  Nach Abzug des Finanzbedarfs für die gemeinsa-
men Aufgaben und Verpflichtungen gemäß § 3 Ab-
satz 3 und § 6 beschließt die Kirchenkreissynode, je-
weils für die Dauer von drei Jahren, über die Höhe der
Zuweisungen an den Gemeindeanteil und über den
Anteil des Kirchenkreises an den Schlüsselzuweisun-
gen im Rahmen des Haushaltsbeschlusses.
(2)  Dem Gemeinschaftsanteil wird ein Prozentanteil
der Schlüsselzuweisung als Budget für die Aufgaben
der Kirchenkreisverwaltung gemäß Kirchenkreisver-
waltungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung vom
15. November 2016 (KABl. S. 399) zugewiesen.
(3)  Dem Gemeindeanteil wird ein Prozentanteil der
Schlüsselzuweisung als Budget zugewiesen. Nach
Abzug aller Ausgaben des Gemeindeanteils wird der
übrige Betrag durch die Anzahl der Gemeindeglieder
mit dem Stichtag 1. April des Vorjahres geteilt.
§ 4 Absatz 1 Satz 2 findet Anwendung.
(4)  Innerhalb des Kirchenkreisanteils werden den
Diensten und Werken zehn Prozent, der Leitung und
den Gremien ein Prozent Anteil der Schlüsselzuwei-
sung jeweils als Budget zugewiesen.
(5)  Innerhalb der Anteile sind die Kirchenkreisver-
waltung, die Gemeinden, die Dienste und Werke so-
wie die Leitung berechtigt, eigene Rücklagen zu bil-
den.
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§ 12
Kirchenkreis-Finanzausschuss

1Über die Aufgaben des Artikels 52 Verfassung hinaus
steht der Finanzausschuss der Kirchenkreissynode,
dem Kirchenkreisrat und den Kirchengemeinderäten
zur Beratung zur Verfügung. 2Die bzw. der Vorsitzen-
de des Finanzausschusses der Kirchenkreissynode
oder die bzw. der stellvertretende Vorsitzende soll zu
den Sitzungen des Kirchenkreisrates eingeladen wer-
den.

§ 13
Rechtsbehelfsverfahren

1Die Kirchengemeinden können gegen Entscheidun-
gen auf der Grundlage der Finanzsatzung innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe Beschwerde beim
Kirchenkreisrat einlegen. 2Es gelten die allgemeinen
Rechtsvorschriften über Rechtsbehelfe gegen Verwal-
tungsentscheidungen kirchlicher Organe.

§ 14
Auskunftspflicht

Die Kirchengemeinden, Kapellengemeinden, Kir-
chengemeindeverbände sowie Dienste und Werke ha-
ben dem Kirchenkreisrat zur Erfüllung seiner Auf-
sichtsaufgaben gemäß Artikel 53 Absatz 1 Satz 2 Ver-
fassung die notwendigen Auskünfte zu geben und die
erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

§ 15
Schlussbestimmungen

(1)  Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung
von zwei Dritteln der Mitglieder der Kirchenkreis-
synode.
(2)  Die vorstehende Satzung tritt am 1. Januar 2020
in Kraft.
(3)  Mit dem gleichen Tage tritt die Finanzsatzung des
Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Lübeck-
Lauenburg vom 22. September 2014 (KABl. S. 474)
außer Kraft.

*
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Sie wurde durch Bescheid des Landeskirchenamtes
vom 21. Oktober 2019 (Az.: 10.8 Kkr. Lübeck-Lau-
enburg – R Bt) kirchenaufsichtlich genehmigt.
Lübeck, 16. September 2019

Für den Kirchenkreisrat:
(L. S.)

Petra K a l l i e s Kai S c h r ö d e r
Vorsitzende des

Kirchenkreisrates
Mitglied des Kir-

chenkreisrates
*

Die vorstehende Satzung des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Lübeck-Lauenburg wird hiermit nach

Artikel 45 Absatz 5 Verfassung veröffentlicht.

Kiel, 4. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
B e t h m a n n

Az.: 10.8 Kkr. Lübeck-Lauenburg – R Bt

Zweite Satzung
zur Änderung der Finanzsatzung

des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises
Mecklenburg

Vom 8. November 2019
Die Kirchenkreissynode des Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchenkreises Mecklenburg hat am 19. Okto-
ber 2019 aufgrund des Artikel 45 Absatz 3 Nummer 1
der Verfassung die nachfolgende „Zweite Satzung zur
Änderung der Finanzsatzung des Evangelisch-Luthe-
rischen Kirchenkreises Mecklenburg“ beschlossen.

§ 1
Änderung

1. § 3 erhält folgende Fassung:
„(1) Für den Gemeinschaftsanteil sind zu veran-
schlagen:
1. die Deckungsumlage nach § 8 Absatz 3 Num-

mer 3 Finanzgesetz für die Pastorinnen und
Pastoren der Kirchengemeinden und des Kir-
chenkreises (Personalkostenbudget) ein-
schließlich der vom Kirchenkreis an die Evan-
gelisch-Lutherische Landeskirche in Nord-
deutschland abzuführenden Beiträge zur Si-
cherstellung der Versorgungsverpflichtungen
der Pastorinnen und Pastoren und der Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten, sofern sie
nicht aus dem Kirchenkreisanteil oder durch
Drittmittel finanziert sind;

2. Aufwendungen und Umlagen für gemein-
schaftlich wahrgenommene Aufgaben und
Verpflichtungen, auch soweit sie auf einen Kir-
chenkreisverband übertragen oder mit anderen
Kirchenkreisen oder mit der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland wahrge-
nommen werden;

3. Gemeinschaftsprojekte, die von der Kirchen-
kreissynode beschlossen werden;

4. Zuführungen zur Ausgleichsrücklage;
5. Zuführungen zur Bürgschaftssicherungsrück-

lage;
6. Zuführungen zur Rücklage zur Versorgungs-

absicherung der Pastorinnen und Pastoren;
7. Zuführungen zur Strukturrücklage;
8. Zuführungen zur Rücklage „Zwei-Prozent-Ap-

pell“.
(2) Einnahmen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a sowie 60 Prozent der Vermögenserträge der
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örtlichen Kirchen nach § 1 Absatz 1 Nummer 4
Buchstabe a sind zweckgebunden zur Mitfinanzie-
rung der Deckungsumlage nach Absatz 1 Num-
mer 1 heranzuziehen.“

2. § 4 erhält folgende Fassung:
„(1) Für den Kirchenkreis und die Kirchengemein-
den sind folgende Rücklagen im Kirchenkreis-
haushalt zu bilden:
1. eine Ausgleichsrücklage,
2. eine Substanzerhaltungsrücklage,
3. eine Bürgschaftssicherungsrücklage.
(2) Für besondere Aufgaben im Kirchenkreis wer-
den insbesondere folgende Rücklagen gebildet:
1. eine Rücklage zur Versorgungsabsicherung der

Pastorinnen und Pastoren,
2. eine Strukturrücklage und
3. eine Rücklage „Zwei-Prozent-Appell“.
(3) Die Ausgleichsrücklage ist dazu bestimmt, Ein-
nahmeminderungen sowie rechtlich unvermeidba-
re Ausgabeerhöhungen auszugleichen und die
Leistung der Ausgaben im Kirchenkreis zu sichern.
Wird die Rücklage in Anspruch genommen, soll
sie bis zum Ende des Haushaltsjahres wieder auf-
gefüllt werden.
(4) Die Substanzerhaltungsrücklage ist zur Finan-
zierung von Neubauten und größeren Instandset-
zungen an Gebäuden des Kirchenkreises sowie zur
Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken
durch den Kirchenkreis bestimmt.
(5) Die Bürgschaftssicherungsrücklage soll das
Ausfallrisiko von übernommenen Bürgschaften
abdecken (mindestens zehn Prozent der übernom-
menen Bürgschaften).
(6) Die Rücklage zur Versorgungsabsicherung ist
für eventuell notwendige Leistungen des Kirchen-
kreises im Zusammenhang mit der Altersversor-
gung von Pastorinnen und Pastoren gedacht.
(7) Die Strukturrücklage ist für eventuell notwen-
dige Anpassungen im kirchengemeindlichen Stel-
lenplan des Kirchenkreises bestimmt.
(8) Die Rücklage „Zwei-Prozent-Appell" ist zur
Sicherung der Leistungsfähigkeit im Sinne des
„Zwei-Prozent-Appells" vorgesehen.
(9) Zuführungen zu Rücklagen und Entnahmen aus
Rücklagen erfolgen gemäß Haushaltsbeschluss.“

3. In § 6 wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) Zuführungen zur Substanzerhaltungsrücklage
gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 sind dem Kirchen-
kreisanteil nach Absatz 1 zuzurechnen.“

4. § 7 erhält folgende Fassung:
„(1) 1Folgende Kosten für alle Grundstücke der
örtlichen Kirche, insbesondere landwirtschaftliche
Nutzflächen, Pfarrgrundstücke, Friedhöfe und
Kirchhöfe, werden gemeinschaftlich aus dem
Haushalt des Kirchenkreises getragen:
a) wiederkehrende und einmalige öffentliche

Lasten (Beiträge und Gebühren als öffentlich-

rechtliche Forderungen gegenüber Eigentü-
mern von Grundstücken, insbesondere Stra-
ßenausbaubeiträge, Sanierungsbeiträge,
Wasser- und Abwasseranschlussgebühren
Elektroanschlussgebühren, Kostenumlage für
Bebauungspläne),

b) Bewirtschaftungskosten und weitere Kosten,
die zur Erzielung der Einnahmen erforderlich
sind, insbesondere Vermessungsgebühren,
Rechtsberatungs- und Notarkosten,

c) Aufwendungen für unaufschiebbare Ver-
kehrssicherungspflichten (Gefahr in Verzug),
die nicht aus anderen Mitteln finanziert wer-
den können.

2Das Nähere wird im Haushaltsbeschluss geregelt.
(2) Die Vermögenserträge einer örtlichen Kirche
werden zu 60 Prozent gemäß § 3 Absatz 2 und zu
20 Prozent als Baukostenzuschuss gemäß § 8 Ab-
satz 2 zweckgebunden verwendet.
(3) 120 Prozent der Vermögenserträge der örtlichen
Kirchen dienen unter Berücksichtigung der
Zweckbindung der Finanzierung aller Ausgaben
der jeweiligen örtlichen Kirche und werden darü-
ber hinaus für die örtliche Kirche verwendet, die
mit ihren Einrichtungen dem Auftrag und dem
Wirken der Kirchengemeinde bedarfsgerecht
dient. 2Die Entscheidung darüber trifft der Kir-
chengemeinderat im Haushaltsbeschluss.
(4) 1Bei Erlösen aus Veräußerungen von bebauten
Grundstücken einer örtlichen Kirche kann der Ge-
bäudeanteil am Erlös zur Wertsteigerung von Ein-
richtungen der örtlichen Kirchen innerhalb einer
Kirchengemeinde verwendet werden, wenn diese
Einrichtungen dem Auftrag und dem Wirken der
Kirchengemeinde bedarfsgerecht dienen. 2Der Be-
schluss des Kirchengemeinderates bedarf der Ge-
nehmigung des Kirchenkreises.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in
Kraft.
Schwerin, 8. November 2019

Dirk
S a u e r m a n n

(L. S.) Wulf
S c h ü n e m a n n

Vorsitzender des
Kirchenkreisrates

Mitglied des Kir-
chenkreisrates

*

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Die Satzung wurde durch Bescheid des Landeskir-
chenamts vom 8. November 2019 (Az.: NK 148.
04/347 – R Ste) gemäß Artikel 46 Absatz 1 Num-
mer 1 der Verfassung kirchenaufsichtlich genehmigt.

*
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Die vorstehende Satzung wird hiermit nach Arti-
kel 45 Absatz 5 der Verfassung veröffentlicht.
Kiel, 8. November 2019

Landeskirchenamt
Im Auftrag

S t e i n h ä u s e r
Az.: NK 148.04/347 – R Ste

Sechste Satzung
zur Änderung der Satzung des

Kirchengemeindeverbandes der
Kindertageseinrichtungen im Ev.-Luth.

Kirchenkreis Hamburg-Ost
Vom 6. November 2019

Die Verbandsversammlung des Kirchengemeindever-
bandes der Kindertageseinrichtungen im Ev.-Luth.
Kirchenkreis Hamburg-Ost hat am 27. Septem-
ber 2019 aufgrund des Artikels 38 Absatz 4 Satz 3
Nummer 1 der Verfassung die folgende Satzung zur
Änderung der Verbandssatzung vom 8. Januar 2016
(KABI. S. 74), die zuletzt durch Satzung vom 5. No-
vember 2018 (KABI. S. 480) geändert worden ist, be-
schlossen:

§ 1
Änderungen

1. ln der Anlage 2 zu § 3 Absatz 1 wird die Angabe
zu Nummer 49 wie folgt geändert:
“49. Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde Ham-

burg-Lohbrügge”.
2. Die Anlage 2 zu § 3 Absatz 1 wird wie folgt neu

gefasst:
„Anlage 2 zu § 3 Absatz 1 der Verbandssatzung
des Kirchengemeindeverbandes der Kindertages-
einrichtungen im Ev.-Luth. Kirchenkreis Ham-
burg-Ost
Verbandsmitglieder des Kirchengemeindeverban-
des der Kindertageseinrichtungen im Ev.-Luth.
Kirchenkreis Hamburg-Ost:
1. Ev.-luth. Kirchengemeinde Alt-Barmbek
2. Ev.-luth. Kirchengemeinde Hamburg-Duls-

berg
3. Ev.-luth. Kirchengemeinde Eilbek-Friedens-

kirche-Osterkirche
4. Ev.-luth. Kirchengemeinde Eilbek, Versöh-

nungskirche
5. Ev.-luth. Epiphaniengemeinde Hamburg
6. Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Gertrud Ham-

burg
7. Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-

Horn
8. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nord-Barmbek
9. Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Gabriel in

Barmbek

10. Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-
Hamm

11. Ev.-luth. Kirchengemeinde Winterhude-
Uhlenhorst

12. Martin-Luther-Gemeinde zu Hamburg-
Alsterdorf

13. Ev.-luth. Bugenhagen-Kirchengemeinde in
Hamburg-Rönneburg

14. Ev.-luth. Christophorusgemeinde zu Ham-
burg-Hummelsbüttel

15. Ev.-luth. Kirchengemeinde Maria Magdale-
nen Klein Borstel

16. Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Jürgen-Zachä-
us

17. Ev.-luth. Kirchengemeinde Ohlsdorf-Fuhls-
büttel

18. Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Gemeinde zu Ham-
burg-Winterhude

19. Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Nikolai zu
Hamburg-Finkenwerder

20. St. Martinus-Eppendorf
21. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harburg-Mitte
22. Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in

Hamburg-Harburg
23. Ev.-Luth. St. Petrus-Kirchengemeinde Ham-

burg-Harburg
24. Ev.-luth. Michaelis-Kirchengemeinde in

Hamburg-Neugraben
25. Ev.-luth. Reiherstieg-Kirchengemeinde Wil-

helmsburg
26. St. Nicolai zu Altengamme
27. Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Petri und Pauli

zu Bergedorf
28. Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Georg-Borg-

felde
29. Ev.-luth. Kirchengemeinde Geesthacht
30. Hauptkirche St. Katharinen
31. Hauptkirche St. Michaelis
32. Ev.-luth. Gemeinde der Hauptkirche St. Petri

zu Hamburg
33. Kirchengemeinde Kirchwerder
34. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus und

Rimbert
35. Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis zu

Neuengamme
36. Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Pankratius

Ochsenwerder
37. Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Pauli
38. Ev.-luth. Kirchengemeinde Hamburg-Veddel
39. Ev.-luth. Bugenhagen-Kirchengemeinde Net-

telnburg
40. Ev.-Luth. Kirchengemeinde „Der Gute Hirte"

Hamburg-Jenfeld
41. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bergstedt
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42. Ev.-Luth. Oster-Kirchengemeinde Bramfeld
43. Ev.-Luth. Thomas-Kirchengemeinde Bram-

feld-Hellbrook
44. Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Stephan in

Wandsbek-Gartenstadt
45. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gethsemane zu

Neuschönningstedt
46. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Meiendorf-

Oldenfelde
47. Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannes

Glinde
48. Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde Ham-

burg-Lohbrügge
49. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siek
50. Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Peter zu Ham-

burg-Groß Borstel
51. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg
52. Ev.-luth. Kirchengemeinde Bergedorfer Mar-

schen
53. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tonndorf
54. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Barsbüttel
55. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Alt-Rahlstedt
56. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Volksdorf
57. Ev.-Luth. Kreuz-Kirchengemeinde Wands-

bek
58. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sasel“

§ 2
Inkrafttreten

1. Die Satzung tritt zu § 1 Nummer 1 rückwirkend
zum 1. Januar 2019 in Kraft.

2. Die Satzung zu § 1 Nummer 2 tritt am 1. Janu-
ar 2020 in Kraft.

*
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Der Beschluss der Satzung erfolgte im Einvernehmen
mit dem Kirchlichen Verwaltungszentrum des Ev.-
Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost durch Schreiben
vom 14. Oktober 2019. Die Satzung wurde mit Schrei-
ben des Landeskirchenamtes vom 5. November 2019
(Aktenzeichen: 10.1 KGV Kita im Kkr. HH-Ost –
R Gö) gemäß Artikel 38 Absatz 2 Satz 3 der Verfas-
sung kirchenaufsichtlich genehmigt. Die Satzung ist
im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland bekannt zu machen.
Hamburg, 6. November 2019
Der Verbandsvorstand des Kirchengemeindeverban-
des der Kindertageseinrichtungen im Ev.-Luth. Kir-
chenkreis Hamburg-Ost

Ulrich T h o m a s (L. S.) Michael F i e b i g
Stellertretender

Vorsitzender des
Verbandsvorstandes

Mitglied des Ver-
bandsvorstandes

*

Kiel, 8. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
G ö r l i t z

Az.: 10.1 KGV Kita im Kkr. HH-Ost – R Gö

Satzung
des Friedrich-Wilhelm-Krummacher-Hauses

– Haus der Stille – des Pommerschen
Evangelischen Kirchenkreises

Vom 1. November 2019
Die Kirchenkreissynode des Pommerschen Evangeli-
schen Kirchenkreises hat am 19. Oktober 2019 auf-
grund von Artikel 45 Absatz 3 Nummer 1 der Verfas-
sung vom 7. Januar 2012 (KABl. 2012 S. 2) die nach-
folgende Satzung beschlossen:

Präambel
Das „Friedrich-Wilhelm-Krummacher-Haus – Haus
der Stille – des Pommerschen Evangelischen Kirchen-
kreises“ (Haus der Stille) ist ein Mittelpunkt geistli-
chen Lebens im Pommerschen Evangelischen Kir-
chenkreis. Seine Errichtung als kirchliches Werk wur-
de von der pommerschen Landessynode im Jahr 1966
beschlossen als Antwort auf die Fragen des damaligen
Bischofs D. Friedrich-Wilhelm Krummacher an die
Kirche, „ob sie die Kirche des Gebets, die Kirche der
Seelsorge und die Kirche der Nachfolge Christi sein
will“. Die Angebote des Hauses sollen helfen, dass
„innerste Konzentration für den Dienst nach außen“
(D. Bonhoeffer) immer wieder neu lebendig wird.
Die Angebote des Hauses der Stille richten sich an
Menschen mit christlicher Bindung, aber gleicherma-
ßen auch an Menschen in unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen und Aufgaben sowie in den
verschiedensten persönlichen Situationen auf der Su-
che nach Orientierung und Stärkung im Glauben an
Jesus Christus.

§ 1
Rechtsform und Sitz

(1)  Das Haus der Stille ist ein unselbstständiges Werk
des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises.
(2)  Das Haus der Stille hat seinen Sitz in Weitenha-
gen.
(3) 1Das Haus der Stille nutzt Gebäude und Einrich-
tungen der Evangelischen Kirchengemeinde Weite-
nhagen. 2Die diesbezüglichen Einzelheiten werden im
Rahmen eines Vertrages zwischen der Evangelischen
Kirchengemeinde Weitenhagen und dem Pommer-
schen Evangelischen Kirchenkreis geregelt.

§ 2
Gemeinnützigkeit

(1) 1Als kirchliches Werk ist das Haus der Stille ge-
meinnützig. 2Es verfolgt ausschließlich und unmittel-
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bar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgaben-
ordnung. 3Das Haus der Stille ist selbstlos tätig und
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. 4Mittel des Hauses der Stille dürfen nur für
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
(2) 1Mitglieder der Organe des Hauses der Stille er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln des Hauses der
Stille. 2Sie haben Anspruch auf Ersatz von Ausgaben
und auf Aufwandsentschädigungen.

§ 3
Aufgaben

1Das Haus der Stille als Mittelpunkt geistlichen Le-
bens erfüllt seine Aufgaben durch Einkehrtage, Me-
ditation, Exerzitien sowie weitere Angebote der Stille,
Angebote unterschiedlicher kommunitärer Lebensfor-
men wie z. B. Kloster auf Zeit, Seelsorge bzw. geist-
liche Begleitung für Einzelpersonen und Gruppen, Er-
leben und Einüben von Gebetszeiten entsprechend der
kirchlichen Tradition. 2Das Haus bietet Aus- und Fort-
bildung im Bereich von Seelsorge, Spiritualität und
geistlicher Begleitung für kirchliche Mitarbeiter und
Ehrenamtliche sowie Seminare an. 3Es ist offen für
Tagungen und Zusammenkünfte aus dem Bereich der
Kirche und Gruppierungen entsprechend der inhaltli-
chen Ausrichtung des Hauses.

§ 4
Organe

Organe des Hauses der Stille sind der Vorstand und
das Kuratorium.

§ 5
Vorstand

(1) 1Der Vorstand besteht aus einem theologischen
und einem in juristischen bzw. kaufmännischen An-
gelegenheiten versierten Mitglied. 2Das theologische
Mitglied ist Leiterin bzw. Leiter des Hauses und trägt
die Gesamtverantwortung. 3Das weitere Mitglied ist
ehrenamtlich tätig.
(2) 1Der theologische Vorstand ist zu 50 Prozent Pas-
torin oder Pastor der Evangelischen Kirchengemeinde
Weitenhagen und zu 50 Prozent Inhaberin oder Inha-
ber der Pfarrstelle des Hauptbereiches „Gottesdienst
und Gemeinde“. 2Sie oder er wird für die Dauer von
acht Jahren im Einvernehmen mit dem Kuratorium
berufen. 3Wiederberufung ist möglich.
(3) 1Das weitere Mitglied wird vom Kuratorium im
Einvernehmen mit dem Kirchenkreisrat des Pommer-
schen Evangelischen Kirchenkreises für die Dauer
von acht Jahren berufen. 2Wiederberufung ist möglich.
(4)  Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder endet durch
Fristablauf oder Rücktritt, der gegenüber dem Kura-
torium zu erklären ist, oder durch Abberufung.

§ 6
Aufgaben des Vorstands

(1)  Der Vorstand ist insbesondere zuständig für:
a) die laufende Arbeit des Hauses der Stille,

b) die Vorbereitung der Sitzungen des Kuratoriums
und Umsetzung seiner Beschlüsse,

c) die Vorbereitung des Wirtschafts- und Stellen-
plans

d) die Erstellung eines Jahresberichtes.
(2) 1Die Leiterin bzw. der Leiter des Hauses der Stille
ist insbesondere zuständig für:
a) die inhaltliche theologisch-konzeptionelle Arbeit

des Hauses der Stille,
b) den täglichen Betrieb des Hauses der Stille,
c) die Belegung und Auslastung des Hauses,
d) die Betreuung der Gäste,
e) die Pflege des Freundeskreises und
f) die Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter.

2Die Leiterin bzw. der Leiter des Hauses der Stille
kann die unter Buchstabe b, c und d genannten Auf-
gaben ganz oder teilweise an die Hauswirtschaftslei-
terin bzw. den Hauswirtschaftsleiter des Hauses der
Stille übertragen.
(3)  Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung
geben.

§ 7
Kuratorium

(1) 1Das Kuratorium des Hauses der Stille ist ein Aus-
schuss des Kirchenkreisrates des Pommerschen Evan-
gelischen Kirchenkreises gemäß Artikel 64 Absatz 2
Verfassung. 2Es besteht aus zwei vom Kirchenkreisrat
des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises und
zwei vom Kirchengemeinderat der Evangelischen
Kirchengemeinde Weitenhagen berufenen Mitglie-
dern. 3Bis zu drei weitere Mitglieder können auf Vor-
schlag des Kuratoriums durch den Kirchenkreisrat und
den Kirchengemeinderat berufen werden. 4Dabei soll
der Freundeskreis berücksichtigt werden. 5Mindestens
ein Kuratoriumsmitglied muss Mitglied des Kirchen-
kreisrats sein.
(2) 1Die Bildung des Kuratoriums erfolgt jeweils für
die Dauer von sechs Jahren. 2Die Mitglieder bleiben
bis zur Bildung des neuen Kuratoriums im Amt.
(3)  Das Amt eines Mitglieds des Kuratoriums endet
außer durch Zeitablauf durch Rücktritt oder Abberu-
fung.
(4)  Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine Vor-
sitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine stellver-
tretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vor-
sitzenden.
(5)  Ein vorzeitig ausscheidendes Mitglied des Kura-
toriums kann von der jeweils berufenden Stelle für die
verbleibende Amtszeit ersetzt werden.

§ 8
Arbeitsweise des Kuratoriums

(1) 1Das Kuratorium tritt in der Regel zweimal im Jahr
zusammen. 2Es tritt außerdem zusammen, wenn min-
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destens zwei seiner Mitglieder oder der Vorstand dies
verlangen. 3Zu den Sitzungen wird mit einer Frist von
zwei Wochen unter Angabe der voraussichtlichen Ta-
gesordnung eingeladen.
(2) 1Über jede Sitzung des Kuratoriums wird eine Nie-
derschrift angefertigt, die von der oder dem Vorsit-
zenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsit-
zenden des Kuratoriums unterschrieben wird und allen
Mitgliedern des Kuratoriums und des Vorstands sowie
dem Hauptbereich „Gottesdienst und Gemeinde“ zu-
geht. 2Innerhalb von zwei Wochen nach Zugang kann
der Niederschrift widersprochen werden.
(3) 1Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sit-
zungen des Kuratoriums mit beratender Stimme teil.
2Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Hauptberei-
ches „Gottesdienst und Gemeinde“ der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland kann an den
Sitzungen des Kuratoriums mit beratender Stimme
teilnehmen. 3Über die Teilnahme weiterer Personen
entscheidet das Kuratorium.

§ 9
Aufgaben des Kuratoriums

(1)  Das Kuratorium berät und unterstützt den Vor-
stand.
(2)  Zu den Aufgaben des Kuratoriums gehören ins-
besondere:
a) Beratung von Wirtschafts- und Stellenplan und

anschließende Weiterleitung an den Pommer-
schen Evangelischen Kirchenkreis zwecks Auf-
nahme in den kirchenkreislichen Haushalts- und
Stellenplan,

b) Entgegennahme und Beratung der Jahresrech-
nung und des Jahresberichts,

c) die Festlegung der Grundsätze für Arbeit und Be-
legung des Hauses der Stille und

d) die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Vor-
stands.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 2. Januar 2020 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 7. Februar 2012 au-
ßer Kraft.
Greifswald, 1. November 2019

Gerd P a n k n i n (L. S.) R. H a r d e r
Vorsitzender des
Kirchenkreisrates

Mitglied des Kir-
chenkreisrates

*

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Die Satzung wurde durch Bescheid des Landeskir-
chenamts vom 7. November 2019 (Az.: NK 605.59/8
– R Ste) gemäß Artikel 46 Absatz 1 Nummer 1 der
Verfassung kirchenaufsichtlich genehmigt.

*

Die vorstehende Satzung wird hiermit nach Arti-
kel 45 Absatz 5 der Verfassung veröffentlicht.

Kiel, 8. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
S t e i n h ä u s e r

Az.: NK 605.59/8 – R Ste

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des
Partnerschaftsvertrages

mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Rumänien

Vom 7. November 2019
Gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes über
die Zustimmung zum Partnerschaftsvertrag zwischen
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ru-
mänien wird bekanntgegeben, dass der Partnerschafts-
vertrag mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Rumänien am 1. November 2019 für die Evangelisch-
Lutherische Kirche in Rumänien durch Bischof Dezső
Zoltán Adorjáni und Oberkirchenrat Dekan Attila Fe-
hér und für die Evangelisch-Lutherische Kirche in
Norddeutschland durch die Landesbischöfin Kristina
Kühnbaum-Schmidt und Herrn Arne Gattermann
(Mitglied der Kirchenleitung) in Greifswald unter-
zeichnet worden ist. Damit ist der Partnerschaftsver-
trag mit demselben Datum in Kraft getreten.
Kiel, 7. November 2019

Landeskirchenamt
Im Auftrag

Dr. C h r i s t i a n s e n
Az.: NK 1586-8 – M Ch

*
Partnerschaftsvertrag zwischen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in

Norddeutschland und der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Rumänien

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutsch-
land, vertreten durch die Kirchenleitung, und die
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Rumänien, ver-
treten durch die Kirchenleitung, schließen den folgen-
den Vertrag:

Präambel
Im Glauben an die in Christus vorgegebene Einheit der
Kirche, im Bewusstsein der geschenkten Kirchenge-
meinschaft auf Grundlage des biblischen und refor-
matorischen Erbes, der lutherischen Tradition und der
Leuenberger Konkordie und mit Blick auf die seit vie-
len Jahren gelebte Gemeinschaft in Form ökumeni-
scher Partnerschaft schließen die Evangelisch-Luthe-
rische Kirche in Norddeutschland und die Evange-
lisch-Lutherische Kirche in Rumänien zur Bestäti-
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gung und Bekräftigung ihrer Partnerschaft diesen Ver-
trag. Ermutigt durch das Wort von Jesus Christus, ,,...
damit sie eins sind ...“ (Joh 17,11), beten sie für die
Vertiefung der Partnerschaft als Zeichen von sichtba-
rer Einheit der Kirche.

§ 1
Partnerschaft

(1)  Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Bedin-
gung kirchlichen Lebens dient die Partnerschaft der
Förderung der Verständigung zwischen den Kirchen
und der gegenseitigen Stärkung der Kirchen in Dienst
und Zeugnis in der Welt. Aus diesem Grund prakti-
zieren die Kirchen Zusammenarbeit auf möglichst vie-
len Ebenen ihres kirchlichen Lebens.
(2)  Konkreten Ausdruck findet diese Partnerschaft
vor allem
1. in gottesdienstlicher Gemeinschaft und im Gebet

füreinander,
2. im Teilen von wichtigen Vorgängen, Einsichten

und Herausforderungen in Kirche und Gesell-
schaft, um sich gegenseitig zu informieren und ge-
meinsam zu beraten,

3. in Förderung von und Ermutigung zu Freundschaf-
ten und Austausch zwischen Einzelpersonen,
Gruppen und Gemeinden, um durch das Kennen-
lernen des anderen Kontextes ökumenisches Ler-
nen anzustoßen; dies kann die Einladung zu Ordi-
nation, Synoden, Konferenzen und Festen ein-
schließen, und

4. in der gemeinsamen Arbeit für Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung auf verschie-
denen Gebieten kirchlicher und diakonischer Ar-
beit durch Maßnahmen und Programme und in
dem damit verbundenen Teilen von materiellen
und geistlichen Ressourcen.

§ 2
Ökumene

Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Lutherischen
Weltbund, der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa, der Konferenz Europäischer Kirchen und
dem Ökumenischen Rat der Kirchen sorgen die Kir-
chen für eine Vertiefung der ökumenischen Verbin-
dungen.

§ 3
Evaluation

Ziele und Erfahrungen der Partnerschaft sowie dieser
Vertrag sollen regelmäßig, in Abständen von fünf Jah-
ren, evaluiert werden.

§ 4
Bekanntmachung, Inkrafttreten

Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung der Synoden
der vertragschließenden Kirchen. Er tritt mit Unter-
zeichnung in Kraft. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens
wird im jeweiligen Kirchlichen Amtsblatt beider Kir-

chen bekannt gemacht. Der Vertrag wird in ungari-
scher und deutscher Sprache verfasst und ausge-
tauscht. Der vorstehende Vertrag wird in zwei Ur-
schriften ausgefertigt.
Greifswald, 1. November 2019

Für die Evangelisch-
Lutherische Kirche
in Norddeutschland

Für die Evangelisch-
Lutherische Kirche
in Rumänien

Kristina K ü h n-
b a u m - S c h m i d t

(L. S.) Deszö Zoltán
A d o r j á n i

Landesbischöfin
Vorsitzende der Kir-

chenleitung

Bischof

Arne
G a t t e r m a n n

Attila F e h é r

Mitglied der
Kirchenleitung

Oberkirchenrat,
Dekan

Bekanntgabe der Satzung
der „Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“

Vom 14. November 2019
Nachstehend wird die vom Vorstand am 5. Novem-
ber 2019 beschlossene Satzung der kirchlichen Stif-
tung des öffentlichen Rechts „Stiftung Bethanien in
Neubrandenburg“ bekannt gegeben. Die Satzung wur-
de vom Landeskirchenamt gemäß Beschluss des Kol-
legiums vom 24. September 2019 mit Schreiben vom
12. November 2019 aufgrund von Teil 1 § 62 Ab-
satz 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes vom
7. Januar 2012 (KABl. S. 30, 127, 234), das zuletzt
durch Achtes Kirchengesetz vom 21. September 2019
(KABl. S. 519) geändert worden ist, in Verbindung
mit § 15 Absatz 3 Satz 1 des Kirchengesetzes vom
18. November 2006 über kirchliche Stiftungen in der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen-
burgs (Kirchliches Stiftungsgesetz – KStiftG) (KABl
S. 83 und GVOBl. M-V 2006 S. 863) stiftungsauf-
sichtlich genehmigt.

Schwerin, 14. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
K r i e d e l

Az.: NK 605.21/3 – R Kr

*

Der Vorstand der kirchlichen Stiftung „Stiftung Be-
thanien in Neubrandenburg“ hat auf seiner Sitzung am
5. November 2019 nach § 8 Absatz 6 der Satzung für
die „Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“ vom
7. Juli 2007 (KABl S. 67) in der ab 1. Juni 2012 gel-
tenden Fassung (KABl S. 182) nachstehende Neufas-
sung der Satzung für die „Stiftung Bethanien in Neu-
brandenburg“ beschlossen:
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Satzung der
„Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“

Vom 14. November 2019

Präambel
Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklen-
burg hatte als Rechtsnachfolgerin die Vermögenswer-
te der in der Zeit des Nationalsozialismus zu Unrecht
aufgehobenen kirchlichen Anstalt "Haus Bethanien,
Neubrandenburg" nach dem Vermögensrecht erhal-
ten. Mit der Errichtung dieser Stiftung soll das erhal-
tene Vermögen der einst am 7. September 1851 in
Rattey von Vizelandmarschall Adolph Friedrich Carl
von Oertzen gegründeten und im Jahre 1872 nach
Neubrandenburg als Rettungshaus Bethanien verleg-
ten Einrichtung für gefährdete Jugendliche wieder
dem ursprünglichen Zweck auf Dauer gewidmet wer-
den.

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr

(1) 1Die Stiftung führt den Namen
"Stiftung Bethanien in Neubrandenburg".

2Sie ist eine rechtlich selbstständige kirchliche Stif-
tung des öffentlichen Rechts.
(2)  Die Stiftung hat ihren Sitz in Neubrandenburg.
(3)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(4)  Die Stiftungsaufsicht wird durch das Landeskir-
chenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland wahrgenommen.

§ 2
Zweck

(1) 1Zweck der Stiftung ist die Beschaffung und Wei-
terleitung von Mitteln gemäß § 58 Nummer 1 der Ab-
gabenordnung (AO) in der jeweils geltenden Fassung
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den
Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden und
sonstigen Einrichtungen, Diensten, Stiftungen oder
Anstalten und Verbänden in dem Evangelisch-Luthe-
rischen Kirchenkreis Mecklenburg, insbesondere in
dem Bereich der Propstei Neustrelitz. 2Die Stiftung
setzt damit die Tradition des ehemals im Jahr 1851 in
Rattey von der Familie von Oertzen errichteten und im
Jahre 1872 nach Neubrandenburg verlegten Rettungs-
hauses Bethanien fort, wie es in der Satzung vom
17. September 1925 heißt: 3“Der Zweck der Anstalt
ist, gefährdete Knaben und Mädchen aus Mecklen-
burg-Strelitz aufzunehmen, um sie im Geiste der Jo-
hann Hinrich Wichern'schen Erziehungsgrundsätze
durch ein christlich geordnetes Familienleben und
zweckdienliche Unterweisung zu brauchbaren Glie-
dern der Evangelisch-Lutherischen Kirche und der
bürgerlichen Gesellschaft heranzubilden. 4Soweit
Platz ist, werden auch auswärtige Kinder aufgenom-
men.“
(2) 1Zur Zweckerfüllung fördert die Stiftung vorrangig
im Bereich Mecklenburg-Strelitz innerhalb der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen insbesondere Projekte

für sozial benachteiligte und individuell beeinträch-
tigte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. 2Da-
zu kann die Stiftung sich auch an wirtschaftlich not-
wendigen Personal- und Sachkosten beteiligen oder
diese im Rahmen eines Förderzeitraums übernehmen.

§ 3
Zuordnung der Stiftung

Die Stiftung ist ein rechtlich selbstständiges Werk des
Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklen-
burg.

§ 4
Gemeinnützigkeit

(1)  Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „steu-
erbegünstigte Zwecke“ der AO.
(2) 1Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.2Die Mit-
tel der Stiftung dürfen nur für satzungsgemäße Zwe-
cke verwendet werden.3Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen
oder Vergütungen begünstigt werden.

§ 5
Stiftungsvermögen

(1)  Das Stiftungskapital beträgt 3 522 616,43 Euro (in
Worten: drei Millionen fünfhundertzweiundzwanzig
Tausend sechshunderundsechzehn Euro und dreiund-
vierzig Cent).
(2)  Das Stiftungskapital ist unangreifbares Grund-
stockvermögen.
(3) 1Das Stiftungskapital ist Ertrag bringend anzule-
gen und in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten.
2Dem Stiftungsvermögen wachsen diejenigen Zuwen-
dungen zu, die dazu bestimmt sind; die Stiftung darf
derartige Zustiftungen annehmen. 3Sie darf auch Zu-
wendungen ohne Zweckbestimmung auf Grund einer
Verfügung von Todes wegen und freie Rücklagen im
Sinne von § 58 Nummer 7a AO dem Stiftungsvermö-
gen zuführen.
(4)  Zur Erfüllung des Stiftungszwecks dürfen nur Er-
trägnisse des Stiftungskapitals sowie Zuwendungen
herangezogen werden, soweit diese nicht als Zustif-
tungen zur Erhöhung des Stiftungskapitals bestimmt
sind.
(5)  Die Bildung von Rücklagen ist zulässig, soweit
dies zur Erfüllung des Stiftungszwecks erforderlich
ist.
(6) 1Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder
bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das
Stiftungsvermögen nach Abzug aller Verbindlichkei-
ten an den Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis
Mecklenburg, der es unmittelbar und ausschließlich
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
im Sinne des Stiftungszwecks zu verwenden hat.
2Gleiches gilt, wenn die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks unmöglich wird.
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§ 6
Stiftungsvorstand, Aufgaben

(1)  Organ der Stiftung ist der Vorstand, der aus fünf
Personen besteht.
(2) 1Die gerichtliche und außergerichtliche Vertre-
tung, die Geschäftsführung und die Verwaltung der
Stiftung werden durch den Vorstand wahrgenommen.
2In Fällen äußerster Dringlichkeit entscheidet der bzw.
die Vorsitzende des Vorstands im Sinne des § 7 Ab-
satz 1 Nummer 1 bzw. im Verhinderungsfall der bzw.
die stellvertretende Vorsitzende im Sinne des § 7 Ab-
satz 4 anstelle des Vorstands. 3Diese Entscheidungen
bedürfen der Genehmigung durch den Vorstand.
4Rechtsverbindliche Erklärungen sind von der bzw.
dem Vorsitzenden des Vorstands abzugeben. 5Sie
bzw. er ist dabei an die Beschlüsse des Vorstands ge-
bunden.
(3) 1Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der
Stiftung zuständig. 2Er sorgt für die Erfüllung der Stif-
tungszwecke und die dafür erforderliche Geschäfts-
führung und Verwaltung.

§ 7
Zusammensetzung des Vorstands

(1) 1Der Vorstand besteht aus:
1. der Pröpstin bzw. dem Propst der Propstei Neu-

strelitz als Vorsitzende bzw. Vorsitzender,
2. einer bzw. einem vom Kuratorium des Zentrums

kirchlicher Dienste des Evangelisch-Lutherischen
Kirchenkreises Mecklenburg berufenen sachkun-
digen Vertreterin bzw. Vertreter, die bzw. der nicht
in einem kirchlichen Dienst- oder Beschäftigungs-
verhältnis steht,

3. einem von der Regionalkonferenz der Kirchenre-
gion Neubrandenburg berufenen Mitglied, das
nicht in einem kirchlichen Dienst- oder Beschäfti-
gungsverhältnis steht,

4. einer Pastorin bzw. einem Pastor, die bzw. der vom
Regionalkonvent der Kirchenregion Neubranden-
burg berufen wird,

5. der Oberbürgermeisterin bzw. dem Oberbürger-
meister der Stadt Neubrandenburg, die bzw. der
sich durch eine persönliche Stellvertretung ständig
vertreten lassen kann.

2Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Kirchenkreis-
verwaltung nimmt mit beratender Stimme an den Sit-
zungen des Vorstands teil. 3Eine Vertreterin bzw. ein
Vertreter des Landeskirchenamts kann mit beratender
Stimme an den Sitzungen des Vorstands teilnehmen.
(2)  Mitglied im Vorstand nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 4 kann nur werden, wer Gemeindeglied einer
Kirchengemeinde im Evangelisch-Lutherischen Kir-
chenkreis Mecklenburg ist und bereit ist, die Stif-
tungszwecke zu unterstützen.
(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 bis 4 beträgt jeweils sechs Jahre, die Mit-
glieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 5 sind

während der Innehabung ihrer Ämter geborene Mit-
glieder. 2Nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mit-
glieder im Amt, bis die jeweils neu berufenen Mit-
glieder in einer Sitzung des Vorstands erstmals zu-
sammentreten.
(4)  Der Vorstand wählt aus der Mitte seiner Mitglie-
der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 die stellver-
tretende Vorsitzende bzw. den stellvertretenden Vor-
sitzenden.
(5) 1Im Falle des Ausscheidens eines Mitglieds nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 aus dem Vorstand vor
Ablauf der Amtszeit erfolgt eine Neuberufung gemäß
den Absätzen 1 bis 3. Eine Wiederberufung ist zuläs-
sig.
(6) 1Die Mitglieder des Vorstands haben Anspruch auf
Ersatz ihrer notwendigen Aufwendungen aus ihrer Tä-
tigkeit, sofern das Stiftungsvermögen dies zulässt. 2Im
Übrigen üben sie ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

§ 8
Beschlussfassung des Vorstands

(1) 1Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens drei seiner Mitglieder, darunter die bzw. der Vor-
sitzende oder stellvertretende Vorsitzende, anwesend
sind. 2Fehlt die Beschlussfähigkeit, so ist der Vorstand
in einer zweiten, mit gleicher Tagesordnung einzube-
rufenden,
Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen
beschlussfähig. 3Zwischen der ersten und zweiten Sit-
zung muss eine Frist von mindestens drei Tagen lie-
gen. 4In der Einladung zu dieser Sitzung ist auf die
unbedingte Beschlussfähigkeit hinzuweisen.
(2) 1Der Vorstand beschließt, sofern in dieser Satzung
nichts Abweichendes geregelt ist, nach Stimmenmehr-
heit entweder aufgrund mündlicher Beratung in einer
gemeinsamen Sitzung, zu der die bzw. der Vorsitzende
mindestens vierzehn Tage vorher schriftlich eingela-
den haben muss, bei der mindestens drei seiner Mit-
glieder, darunter die bzw. der Vorsitzende oder die
bzw. der stellvertretende Vorsitzende anwesend sein
muss. 2Außerhalb seiner Sitzungen kann der Vorstand
auf Veranlassung seiner bzw. seines Vorsitzenden, so-
weit nicht zwingendes Recht eine andere Form vor-
schreibt, durch schriftliche, fernschriftliche (Fax) oder
elektronische (E-Mail) Form Beschlüsse fassen, wenn
alle Mitglieder des Vorstands diesem Verfahren zu-
stimmen.
(3)  Jedes Mitglied ist berechtigt, mündliche Beratung
in einer dazu einzuberufenden Sitzung des Vorstands
zu verlangen.
(4)  Über den wesentlichen Inhalt der Sitzungen und
Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die von
der bzw. dem Vorsitzenden und der Protokollführerin
bzw. dem Protokollführer zu unterzeichnen und in der
nächsten Sitzung vom Vorstand zu bestätigen ist.
(5)  Der Vorstand kann zu seinen Sitzungen Personen,
deren Anwesenheit zweckmäßig ist, hinzuziehen.
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§ 9
Verwaltung

(1) 1Die laufende Geschäftsführung der Stiftung ist
durch Beschluss des Vorstands auf eine Rechnungs-
führerin bzw. einen Rechnungsführer zu übertragen.
2Das Nähere ist in einer Geschäftsordnung zu regeln,
die der Vorstand der Stiftung beschließt. 3Die Ge-
schäftsordnung enthält insbesondere Bestimmungen
über das Vergabeverfahren und die Verwendung von
Fördermitteln, die die Stiftung vergibt.
(2) 1Die Verwaltung des Vermögens der Stiftung muss
nach den Grundsätzen erfolgen, die für die Verwal-
tung öffentlicher Gelder maßgebend sind. 2Es muss
daher über die Einnahmen und Ausgaben ordnungs-
gemäß Buch geführt werden und über jedes Geschäfts-
jahr Rechnung abgelegt werden. 3Die Stiftung unter-
liegt der Prüfung durch das für den Evangelisch-Lu-
therischen Kirchenkreis Mecklenburg zuständige
Rechnungsprüfungsamt.

§ 10
Kirchliche Tätigkeit der Stiftung

(1)  Die Satzung sowie ihre Änderungen und die Auf-
lösung der Stiftung bedürfen der Genehmigung durch
das Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland.
(2)  Die Tätigkeit der Stiftung wird als kirchliche Tä-
tigkeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland auf der Grundlage ihrer kirchlichen Ord-
nungen einschließlich der in diesem Bereich geltenden
Datenschutzbestimmungen anerkannt.
(3)  Der Umfang der Stiftungsaufsicht durch das Lan-
deskirchenamt ist in den jeweils geltenden kirchenge-
setzlichen Vorschriften geregelt.

§ 11
Satzungsänderung, Zulegung,
Zusammenlegung, Auflösung

(1)  Der Vorstand kann Änderungen der Satzung be-
schließen, wenn dadurch der Stiftungszweck nach § 2
nicht verändert und die Gemeinnützigkeit nicht beein-
trächtigt oder aufgehoben werden.
(2)  Der Vorstand kann den Stiftungszweck ändern,
wenn die der Stiftung gesetzte Aufgabe weggefallen
ist oder in absehbarer Zeit wegfallen wird.
(3)  Der Vorstand kann die Stiftung
1. einer anderen Stiftung mit deren Zustimmung zu-

legen,
2. mit einer anderen zu einer neuen Stiftung zusam-

menlegen oder
3. auflösen,
wenn dies wegen einer wesentlichen Veränderung ge-
genüber den im Zeitpunkt der Entstehung der Stiftung
bestehenden Verhältnissen angebracht ist, insbeson-
dere wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks nur noch

auf diesem Weg ganz oder teilweise fortgesetzt wer-
den kann.
(4)  Der Vorstand kann die Stiftung wegen einer we-
sentlichen Veränderung gegenüber den im Zeitpunkt
der Entstehung der Stiftung bestehenden Verhältnis-
sen insbesondere dann auflösen, wenn
1. über zehn Jahre lang keine Leistungen erbracht

worden sind oder
2. der Stiftungszweck auf unabsehbare Zeit nicht er-

füllt werden kann.
(5)  In den Fällen von Absatz 1 bedürfen die Beschlüs-
se einer Mehrheit von drei Fünfteln der Mitglieder des
Vorstands, in den Fällen der Absätze 2 bis 4 ist die
Zustimmung aller stimmberechtigten Mitglieder des
Vorstands erforderlich.
(6) 1Beschlüsse nach den Absätzen 1 bis 4 bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des Landeskir-
chenamts als zuständige kirchliche Stiftungsaufsichts-
behörde. 2Die Beschlüsse treten erst mit dem Tag des
Zugangs der Genehmigung in Kraft. 3Die Genehmi-
gung ist vom Vorstand beim Landeskirchenamt unter
Beifügung der Beschlüsse zu beantragen.

§ 12
Überleitungsbestimmungen,

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1)  Die bisher nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
und 3 der Satzung vom 7. Juli 2007 (KABl S. 67) in
der ab 1. Juni 2012 geltenden Fassung stimmberech-
tigten Mitglieder des Vorstands bleiben in Abwei-
chung von § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 der
ab 1. Januar 2020 geltenden Satzung im Amt, bis das
Kuratorium des Zentrums kirchlicher Dienste bzw. die
Regionalkonferenz der Kirchenregion Neubranden-
burg je ein Mitglied berufen haben, längstens bis zum
30. Juni 2020.
(2) 1Diese Satzung ist in der Sitzung des Vorstands am
5. November 2019 beschlossen worden. 2Sie tritt vor-
behaltlich der Genehmigung des Landeskirchenamts
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land am 1. Januar 2020 in Kraft.
(3)  Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung
der „Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“ vom
7. Juli 2007 (KABl S. 67) in der ab 1. Juni 2012 gel-
tenden Fassung (KABl S. 182) außer Kraft.
Neubrandenburg, 5. November 2019

Der Vorstand
(L. S.)

Pröpstin Britta C a r s t e n s e n
Vorstandsvorsitzende
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Gründung, Zusammenschluss und Aufhebung
von Kirchengemeinden

Anordnung
über die Aufhebung

der Evangelischen Kirchengemeinde Franzburg
und der Evangelischen Kirchengemeinde

Richtenberg sowie die Neubildung der
Evangelischen Kirchengemeinde

Franzburg-Richtenberg
Vom 8. November 2019

Aufgrund der übereinstimmenden Beschlüsse der Kir-
chengemeinderäte der Evangelischen Kirchenge-
meinde Franzburg und der Evangelischen Kirchenge-
meinde Richtenberg und des Kirchenkreisrats des
Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises wird ge-
mäß Artikel 22 Absatz 3 der Verfassung und Teil 4
§ 14 Absatz 3 des Einführungsgesetzes vom 7. Janu-
ar 2012 (KABl. S. 30, 127, 234), das zuletzt durch
Kirchengesetz vom 15. Dezember 2017 (KABl.
S. 553) geändert worden ist, in Verbindung mit Teil 4
§ 14 Absatz 6 des Einführungsgesetzes angeordnet:

§ 1
Die Evangelische Kirchengemeinde Franzburg und
die Evangelische Kirchengemeinde Richtenberg wer-
den aufgehoben.

§ 2
Für das Gebiet der aufgehobenen Kirchengemeinden
wird die

„Evangelische Kirchengemeinde
Franzburg-Richtenberg“

neu gebildet.

§ 3
1Die Evangelische Kirchengemeinde Franzburg-
Richtenberg ist Gesamtrechtsnachfolgerin der aufge-
hobenen Kirchengemeinden Evangelische Kirchenge-
meinde Franzburg und Evangelische Kirchengemein-
de Richtenberg. 2Sie tritt in alle Rechte und Pflichten
der aufgehobenen Kirchengemeinden ein. 3Eine Ver-
mögensauseinandersetzung findet nicht statt.

§ 4
Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Franzburg-Richtenberg setzt sich zusam-
men aus den Pastorinnen bzw. den Pastoren, die in der
Kirchengemeinde eine Pfarrstelle innehaben oder ver-
walten, sowie den in den neuen Kirchengemeinderat
gewählten Mitgliedern des Kirchengemeinderats der
ehemaligen Evangelischen Kirchengemeinde Franz-
burg und der Evangelischen Kirchengemeinde Rich-
tenberg.

§ 5
Die derzeitige personelle Zusammensetzung der Kir-
chenkreissynode des Pommerschen Evangelischen
Kirchenkreises bleibt unverändert.

§ 6
Bis zur Einführung eines eigenen Kirchensiegels führt
die neu gebildete Evangelische Kirchengemeinde
Franzburg-Richtenberg ein gesondert bekannt zu ge-
bendes Interimssiegel.

§ 7
Der Sitz der neu gebildeten Kirchengemeinde liegt in
18461 Franzburg, Priesterbrink 7.

§ 8
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Kiel, 8. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
B e l i t z

Az.: 10 Franzburg-Richtenberg – R Be

Anordnung
über die Aufhebung der Evangelisch-lutherischen

Kirchengemeinde Nord-Barmbek
und der Evangelisch-lutherischen Gemeinde

St. Bonifatius in Hamburg-Barmbek
sowie die Neubildung der

Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde
Nord-Barmbek

Vom 8. November 2019
Aufgrund der übereinstimmenden Beschlüsse der Kir-
chengemeinderäte der Evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde Nord-Barmbek und der Evangelisch-
lutherischen Gemeinde St. Bonifatius in Hamburg-
Barmbek und des Kirchenkreisrats des Evangelisch-
Lutherischen Kirchenkreises Hamburg-Ost wird
gemäß Artikel 22 Absatz 3 der Verfassung und
Teil 4 § 14 Absatz 3 des Einführungsgesetzes vom
7. Januar 2012 (KABl. S. 30, 127, 234), das zuletzt
durch Kirchengesetz vom 15. Dezember 2017 (KABl.
S. 553) geändert worden ist, in Verbindung mit
Teil 4 § 14 Absatz 6 des Einführungsgesetzes ange-
ordnet:

§ 1
Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Nord-
Barmbek und die Evangelisch-lutherische Gemeinde
St. Bonifatius in Hamburg-Barmbek werden aufgeho-
ben.

§ 2
Für das Gebiet der aufgehobenen Kirchengemeinden
wird die

„Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Nord-Barmbek“

neu gebildet.
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§ 3
Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Nord-Barmbek ist Gesamtrechtsnachfolgerin der auf-
gehobenen Kirchengemeinden Evangelisch-lutheri-
sche Kirchengemeinde Nord-Barmbek und Evange-
lisch-lutherische Gemeinde St. Bonifatius in Ham-
burg-Barmbek. Sie tritt in alle Rechte und Pflichten
der aufgehobenen Kirchengemeinden ein. Eine Ver-
mögensauseinandersetzung findet nicht statt.

§ 4
Der Kirchengemeinderat der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchengemeinde Nord-Barmbek setzt sich zu-
sammen aus den Pastorinnen bzw. den Pastoren, die
in der Kirchengemeinde eine Pfarrstelle innehaben
oder verwalten, sowie den in den neuen Kirchenge-
meinderat gewählten Mitgliedern der Kirchengemein-
deräte der ehemaligen Evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde Nord-Barmbek und der ehemaligen
Evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Bonifatius in
Hamburg-Barmbek.

§ 5
Die derzeitige personelle Zusammensetzung der Kir-
chenkreissynode des Evangelisch-Lutherischen Kir-
chenkreises Hamburg-Ost bleibt unverändert.

§ 6
Bis zur Einführung eines eigenen Kirchensiegels führt
die neu gebildete Evangelisch-Lutherische Kirchen-
gemeinde Nord-Barmbek ein gesondert bekannt zu
gebendes Interimssiegel.

§ 7
Der Sitz der neu gebildeten Kirchengemeinde liegt in
22307 Hamburg, Tieloh 22.

§ 8
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Kiel, 8. November 2019
(L.S.)

Landeskirchenamt
Im Auftrag

B e l i t z
Az.: 10 Nord-Barmbek – R Be

Anordnung
über die Aufhebung

der Evangelisch-Lutherischen
Petruskirchengemeinde Stuer

und der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Grüssow-Satow

sowie die Neubildung der
Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde

Grüssow-Satow-Stuer
Vom 8. November 2019

Aufgrund der übereinstimmenden Beschlüsse der Kir-
chengemeinderäte der Evangelisch-Lutherischen Pe-
truskirchengemeinde Stuer und der Evangelisch-Lu-
therischen Kirchengemeinde Grüssow-Satow und des
Kirchenkreisrats des Evangelisch-Lutherischen Kir-
chenkreises Mecklenburg wird gemäß Artikel 22 Ab-
satz 3 der Verfassung und Teil 4 § 14 Absatz 3 des
Einführungsgesetzes vom 7. Januar 2012 (KABl.
S. 30, 127, 234), das zuletzt durch Kirchengesetz vom
15. Dezember 2017 (KABl. S. 553) geändert worden
ist, in Verbindung mit Teil 4 § 14 Absatz 6 des Ein-
führungsgesetzes angeordnet:

§ 1
Die Evangelisch-Lutherische Petruskirchengemeinde
Stuer und die Evangelisch-Lutherische Kirchenge-
meinde Grüssow-Satow werden aufgehoben.

§ 2
Für das Gebiet der aufgehobenen Kirchengemeinden
wird die

„Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Grüssow-Satow-Stuer“

neu gebildet.

§ 3
1Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Grüssow-Satow-Stuer ist Gesamtrechtsnachfolgerin
der aufgehobenen Kirchengemeinden Petruskirchen-
gemeinde Stuer und Evangelisch-Lutherische Kir-
chengemeinde Grüssow-Satow. 2Sie tritt in alle Rech-
te und Pflichten der aufgehobenen Kirchengemeinden
ein. 3Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht
statt

§ 4
1Der Kirchengemeinderat der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchengemeinde Grüssow-Satow-Stuer setzt
sich zusammen aus den Pastorinnen bzw. den Pasto-
ren, die in der Kirchengemeinde eine Pfarrstelle inne-
haben oder verwalten, sowie den in den neuen Kir-
chengemeinderat gewählten Mitgliedern der Kirchen-
gemeinderäte der ehemaligen Petruskirchengemeinde
Stuer und der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Grüssow-Satow.
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§ 5
Die derzeitige personelle Zusammensetzung der Kir-
chenkreissynode des Evangelisch-Lutherischen Kir-
chenkreises Mecklenburg bleibt unverändert.

§ 6
Bis zur Einführung eines eigenen Kirchensiegels führt
die neu gebildete Evangelisch-Lutherische Kirchen-
gemeinde Grüssow-Satow-Stuer ein gesondert be-
kannt zu gebendes Interimssiegel.

§ 7
Der Sitz der neu gebildeten Kirchengemeinde liegt in
17213 Fünfseen (OT Satow), Dorfstraße 5.

§ 8
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Kiel, 8. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
B e l i t z

Az.: 10 Grüssow-Satow-Stuer – R Be

Anordnung
über die Aufhebung

der Evangelisch-lutherischen Luther-
Kirchengemeinde in Hamburg-Harburg,
der Evangelisch-Lutherischen St. Paulus-

Kirchengemeinde in Hamburg-Harburg und
der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde

St. Trinitatis Harburg
sowie die Neubildung der

Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde
Harburg-Mitte

Vom 8. November 2019
Aufgrund der übereinstimmenden Beschlüsse der Kir-
chengemeinderäte der Evangelisch-lutherischen Lu-
ther-Kirchengemeinde in Hamburg-Harburg, der
Evangelisch-Lutherischen St. Paulus-Kirchengemein-
de in Hamburg-Harburg und der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirchengemeinde St. Trinitatis Harburg und
des Kirchenkreisrats des Evangelisch-Lutherischen
Kirchenkreises Hamburg-Ost wird gemäß Artikel 22
Absatz 3 der Verfassung und Teil 4 § 14 Absatz 3 des
Einführungsgesetzes vom 7. Januar 2012 (KABl.
S. 30, 127, 234), das zuletzt durch Kirchengesetz vom
15. Dezember 2017 (KABl. S. 553) geändert worden
ist, in Verbindung mit Teil 4 § 14 Absatz 6 des Ein-
führungsgesetzes angeordnet:

§ 1
Die Evangelisch-lutherische Luther-Kirchengemein-
de in Hamburg-Harburg, die Evangelisch-Lutherische
St. Paulus-Kirchengemeinde in Hamburg-Harburg
und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
St. Trinitatis Harburg werden aufgehoben.

§ 2
Für das Gebiet der aufgehobenen Kirchengemeinden
wird die

„Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Harburg-Mitte“

neu gebildet.

§ 3
1Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Har-
burg-Mitte ist Gesamtrechtsnachfolgerin der aufgeho-
benen Kirchengemeinden Evangelisch-lutherische
Luther-Kirchengemeinde in Hamburg-Harburg,
Evangelisch-Lutherische St. Paulus-Kirchengemein-
de in Hamburg-Harburg und Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde St. Trinitatis Harburg. 2Sie tritt in
alle Rechte und Pflichten der aufgehobenen Kirchen-
gemeinden ein. 3Eine Vermögensauseinandersetzung
findet nicht statt.

§ 4
Der Kirchengemeinderat der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchengemeinde Harburg-Mitte setzt sich zu-
sammen aus den Pastorinnen bzw. den Pastoren, die
in der Kirchengemeinde eine Pfarrstelle innehaben
oder verwalten, sowie den in den neuen Kirchenge-
meinderat gewählten Mitgliedern der Kirchengemein-
deräte der ehemaligen Evangelisch-lutherischen Lu-
ther-Kirchengemeinde in Hamburg-Harburg, der ehe-
maligen Evangelisch-Lutherischen St. Paulus-Kir-
chengemeinde in Hamburg-Harburg und der ehema-
ligen Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde
St. Trinitatis Harburg.

§ 5
Die derzeitige personelle Zusammensetzung der Kir-
chenkreissynode des Evangelisch-Lutherischen Kir-
chenkreises Hamburg-Ost bleibt unverändert.

§ 6
Bis zur Einführung eines eigenen Kirchensiegels führt
die neu gebildete Evangelisch-Lutherische Kirchen-
gemeinde Harburg-Mitte ein gesondert bekannt zu ge-
bendes Interimssiegel.

§ 7
Der Sitz der neu gebildeten Kirchengemeinde liegt in
21073 Hamburg, Bremer Straße 9.

§ 8
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Kiel, 8. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
B e l i t z

Az.: 10 Harburg-Mitte – R Be
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Namensfeststellung
Die Anstaltsgemeinde der Ev.-Luth. Diakonissenan-
stalt zu Flensburg, Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-
Flensburg, führt ab dem 1. Januar 2020 endgültig die
amtliche Bezeichnung

„Anstaltsgemeinde
der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg“.

Kiel, 11. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
B e l i t z

Az.: 10 Diakonissenanstalt Flensburg – R Be

Anordnung der Ingebrauchnahme von
Interimssiegeln

Die Ingebrauchnahme des nachstehend abgedruckten
Interimssiegels der

Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde
Grüssow-Satow-Stuer

ist durch den Kirchenkreisrat des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Mecklenburg angeordnet worden. Die Anord-
nung gilt ab dem Zeitpunkt des Entstehens der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Grüssow-Satow-Stuer am
1. Januar 2020.

Kiel, 7. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
K i e b a c k

Az.: 10 Grüssow-Satow-Stuer – R Ki

*

Die Ingebrauchnahme des nachstehend abgedruckten
Interimssiegels der

Evangelischen Kirchengemeinde
Franzburg-Richtenberg

ist durch das Pommersche Ev. Kirchenkreisamt des
Pommerschen Ev. Kirchenkreises angeordnet worden.
Die Anordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Entstehens
der Evangelischen Kirchengemeinde Franzburg-
Richtenberg am 1. Januar 2020.

Kiel, 7. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
K i e b a c k

Az.: 10 Franzburg-Richtenberg – R Ki

*

Die Ingebrauchnahme des nachstehend abgedruckten
Interimssiegels der

Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Harburg-Mitte

ist durch den Kirchenkreisrat des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Hamburg-Ost angeordnet worden. Die Anord-
nung gilt ab dem Zeitpunkt des Entstehens der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Nord-Barmbek am 1. Janu-
ar 2020.

Kiel, 10. Oktober 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
K i e b a c k

Az.: 10.9 Harburg-Mitte – R Ki

*
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Die Ingebrauchnahme des nachstehend abgedruckten
Interimssiegels der

Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Nord-Barmbek

ist durch den Kirchenkreisrat des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Hamburg-Ost angeordnet worden. Die Anord-
nung gilt ab dem Zeitpunkt des Entstehens der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Nord-Barmbek am 1. Janu-
ar 2020.

Kiel, 10. Oktober 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
K i e b a c k

Az.: 10.9 Nord-Barmbek – R Ki

Einführung von Kirchensiegeln
Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kir-
chensiegels der

Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Klanxbüll

ist durch den Kirchenkreisrat des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Nordfriesland genehmigt worden.

Kiel, 7. November 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
K i e b a c k

Az.: 10.9 Klanxbüll – R Ki

*

Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kir-
chensiegels der

Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Tangstedt

ist durch das Kirchliche Verwaltungszentrum des Ev.-
Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost genehmigt wor-
den.

Kiel, 25. Oktober 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
K i e b a c k

Az.: 10.9 Tangstedt – R Ki

Bekanntgabe von arbeitsrechtlichen
Regelungen

Wir veröffentlichen nachstehend die folgenden von
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Evangelisch-
Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg und des
Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises be-
schlossenen Arbeitsrechtlichen Regelungen zur Än-
derung der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung
Mecklenburg-Pommern (KAVO MP):
- Beschluss 2-2019 vom 18. September 2019: Ar-

beitsrechtliche Regelung zur Änderung der Kirch-
lichen Arbeitsvertragsordnung Mecklenburg-
Pommern (KAVO-MP)

- Beschluss 3-2019 vom 18. September 2019: Ar-
beitsrechtliche Regelung zur Entgeltumwandlung
für die freiwillige betriebliche Zusatzversicherung
(Entgeltumwandlungsordnung).

Kiel, 30. Oktober 2019
Landeskirchenamt

Im Auftrag
B e t h m a n n

Az.: NK 3217-8 – DAR Be

*
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Beschluss 2-2019
Arbeitsrechtliche Regelung

zur Änderung der Kirchlichen
Arbeitsvertragsordnung
Mecklenburg-Pommern
Vom 18. September 2019

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat folgende Ar-
beitsrechtliche Regelung beschlossen:

§ 1
Änderung der KAVO-MP

Die Kirchliche Arbeitsvertragsordnung Mecklenburg-
Pommern vom 9. November 2012 (KABl. 2013 S. 39),
die zuletzt durch Arbeitsrechtliche Regelung vom
30. Januar 2019 (KABl. S. 276) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:
1. In § 23 Absatz 4 1. Halbsatz werden nach dem Wort

„bei“ die Wörter „einem oder“ eingefügt.
2. Die Anmerkung zu § 23 Absatz 4 wird wie folgt

geändert:
a) Der Wortlaut wird Nummer 1.
b) Folgende Nummer 2 wird angefügt:

„2. Bei mehreren gleichzeitigen Arbeits-
verhältnissen erfolgt die Anerkennung
von Vordienstzeiten bei anderen kirchli-
chen oder diakonischen Dienstgebern
nur auf ein Arbeitsverhältnis.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt am Tag nach
der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Wismar, 18. September 2019
Die Arbeitsrechtliche Kommission

Manfred H a n s e
Az.: NK 3217-8 – DAR Be

*

Beschluss 3-2019
Arbeitsrechtliche Regelung zur

Entgeltumwandlung
für die freiwillige betriebliche

Zusatzversicherung
(Entgeltumwandlungsordnung)

Vom 18. September 2019
Die Arbeitsrechtliche Kommission hat folgende Ar-
beitsrechtliche Regelung beschlossen:

§ 1
Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Mitarbeiter sowie
Mitarbeiter in der Ausbildung, die unter den Geltungs-
bereich der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung
Mecklenburg-Vorpommern vom 9. November 2012

in der jeweils geltenden Fassung fallen und die Ent-
geltumwandlung nach § 1 a in Verbindung mit
§ 17 Betriebsrentengesetz in der jeweils geltenden
Fassung beanspruchen können.

§ 2
(1) 1Die Mitarbeiter nach § 1 können von ihrem
Dienstgeber verlangen, dass von ihren Entgeltansprü-
chen im Wege der Entgeltumwandlung bis zu vier von
Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze für
die allgemeine Rentenversicherung für die freiwillige
betriebliche Altersversorgung verwendet werden.
2Zwischen dem Mitarbeiter und dem Dienstgeber kann
durch Einzelvertrag vereinbart werden, dass ein hö-
herer Anteil der Entgeltansprüche zu diesem Zweck
umgewandelt wird. 3Über den Betrag nach Satz 1 hin-
aus können einvernehmlich bis zu weitere vier von
Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze für
die allgemeine Rentenversicherung umgewandelt
werden. 4Beiträge, die nach § 40 b Absatz 1 Einkom-
menssteuergesetz in der bis zum 31. Dezember 2004
geltenden Fassung pauschal besteuert werden (Altzu-
sage), verringern den steuerlichen Freibetrag von acht
von Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgren-
ze der Rentenversicherung (Satz 1 und 3). 5Die Ent-
geltumwandlung darf 1/160 der Bezugsgröße nach
§ 18 Absatz 1 SGB IV in der jeweils geltenden Fas-
sung nicht unterschreiten.
(2)  Zulässige Durchführungswege für die freiwillige
betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwand-
lung mit Versteuerung der Beiträge nach § 3 Num-
mer 63 Einkommenssteuergesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung sind
1. die kirchliche Zusatzversorgungkasse, bei der der

Dienstgeber seine Mitarbeiter pflichtversichert
hat,

2. die Direktversicherung oder Pensionskasse, mit
welcher der Dienstgeber einen Rahmenvertrag
oder Kollektivvertrag zur Entgeltumwandlung
über die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH,
Detmold, geschlossen hat.

(3)  Abweichend von Absatz 2 kann zwischen Mitar-
beitern nach § 1 und ihrem Dienstgeber durch Einzel-
vertrag eine Entgeltumwandlung für eine andere frei-
willige zusätzliche betriebliche Altersversorgung ver-
einbart werden, wenn dafür eine Entgeltumwandlung
bereits vor Beginn des kirchlichen Arbeitsverhältnis-
ses bestand und die Mitarbeiter diese zusätzliche be-
triebliche Altersversorgung fortführen wollen.
(4) 1Umgewandelt werden können ganz oder teilweise
die künftigen Ansprüche auf einzelne oder mehrere
Bestandteile des Entgelts aus dem Arbeits- oder Aus-
bildungsverhältnis. 2Die Umwandlung von Teilen des
laufenden Entgelts kann nur mit gleichbleibenden mo-
natlichen Beträgen verlangt werden.
(5)  Es ist sowohl die steuerlich geförderte als auch die
ungeförderte Entgeltumwandlung möglich.
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§ 3
(1) 1Der Anspruch auf Entgeltumwandlung nach
§ 2 Absatz 1 Satz 1 ist schriftlich geltend zu machen.
2Das Schreiben muss mindestens einen Monat vorher
bei der vom Dienstgeber beauftragten Gehaltsabrech-
nungsstelle eingegangen sein; dies gilt nicht bei Be-
ginn des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses. 3Ei-
ne Änderung oder eine Beendigung der Entgeltum-
wandlung ist ebenfalls mindestens einen Monat vorher
schriftlich geltend zu machen.
(2)  Bei der Geltendmachung nach Absatz 1 ist anzu-
geben,
1. welche Bestandteile der künftigen Entgeltansprü-

che in welchem Umfang umgewandelt werden sol-
len,

2. wann die Entgeltumwandlung beginnen soll,
3. ob sie monatlich im Zusammenhang mit der lau-

fenden Entgeltzahlung, bei Umwandlung von Ein-
malzahlungen oder unständigem Entgelt bei deren
Fälligkeit oder jährlich zu einem anzugebenden
Zeitpunkt erfolgen soll.

(3)  Der Mitarbeiter ist für die Dauer von sechs Mo-
naten an seine Entscheidung gebunden.

§ 4
(1) 1Soweit der Mitarbeiter die Möglichkeit der Ent-
geltumwandlung in Anspruch nimmt, erhält er dazu
einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 15 von Hun-
dert des Umwandlungsbetrages nach § 2 Absatz 1
Satz 1, mindestens aber zehn Euro. 2Ein Anspruch auf
den Zuschuss besteht nur, soweit auf den Umwand-
lungsbetrag keine Sozialversicherungsbeiträge zu ent-
richten sind, der Mitarbeiter erhält demnach maximal
den Zuschuss auf einen Umwandlungsbetrag, der zu-
sammen mit dem Beitrag zur Zusatzversorgungsein-
richtung den geltenden Sozialversicherungsfreibetrag
von derzeit vier von Hundert der Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht
übersteigt. 3Der hier geregelte Dienstgeberzuschuss
zur Entgeltumwandlung wird mit dem gesetzlichen
Mindest-Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwand-
lung abgeglichen. 4Der jeweils höhere Zuschuss wird
gezahlt.
(2) 1Der Zuschuss nach Absatz 1 wird auch bei Ent-
geltumwandlungen, die vor dem 1. Januar 2019 abge-
schlossen wurden, gezahlt. 2Kann der Zuschuss zur
Entgeltumwandlung nach Absatz 1 nicht beitragser-
höhend in eine bestehende Versicherung eingezahlt

werden, wird der Entgeltumwandlungsbetrag bei
gleichbleibendem Gesamtbeitrag um den Zuschuss re-
duziert.
(3) 1Durch Dienstvereinbarung kann ein höherer Zu-
schuss als nach Absatz 1 geregelt werden. 2Ein An-
spruch auf Abschluss einer solchen Dienstvereinba-
rung besteht nicht.
(4) 1Die aus der Entgeltumwandlung beruhenden Ver-
sorgungsanwartschaften sind ab Beginn unter den Vo-
raussetzungen des § 1b Satz 1 Gesetz zur Verbesse-
rung der betrieblichen Altersversorgung in der jeweils
geltenden Fassung unverfallbar. 2Dies gilt auch für die
auf Arbeitgeberzuschüsse zur Entgeltumwandlung be-
ruhende Anwartschaft.

§ 5
(1)  Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt mit Wir-
kung vom 1. Januar 2019 in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Arbeitsrechtliche Regelung
zur Entgeltumwandlung für die freiwillige betriebli-
che Zusatzversicherung vom 22. November 2012
(KABl. 2013 S. 72), die durch § 1 der Arbeitsrechtli-
chen Regelung vom 24. September 2014 (KABl. 2015
S. 51) geändert worden ist, außer Kraft.

Wismar, 18. September 2019
Die Arbeitsrechtliche Kommission

Manfred H a n s e
Az.: NK 3217-8 – DAR Be

*

Pfarrstellenaufhebung
Die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dabel,
Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg, wird mit Wir-
kung vom 1. Mai 2019 aufgehoben.
Az.: 20 Dabel – P Re/P Ha

Pfarrstellenerrichtung
Es werden fünf neue Vertretungspfarrstellen im Ev.-
Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg mit Wirkung
vom 1. Oktober 2019 errichtet.
Az.: 20 Kkr. LL-Vertretungsdienste (2 bis 6) – P Ah/
P Sc
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III. Pfarrstellenausschreibungen

Pfarrstellen außerhalb
der Evangelisch-Lutherischen Kirche

in Norddeutschland
An etwa 100 Orten weltweit befinden sich mit der Ev.
Kirche in Deutschland (EKD) verbundene evangeli-
sche Gemeinden, in die die EKD Pfarrerinnen und
Pfarrer entsendet. Hier finden Menschen deutscher
Sprache, die vorübergehend oder dauernd im Ausland
leben, eine religiöse und kulturelle Heimat.
Das Kirchenamt der EKD sucht zum 1. August bzw.
1. September 2020 für die Dauer von in der Regel
sechs Jahren Pfarrerinnen bzw. Pfarrer bzw. Pfarrer-
paare, die im Ausland tätig sein möchten.
Es handelt sich um folgende Stellen:
- Guatemala-Stadt, Guatemala
- Mexiko-Stadt, Mexiko
- Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen über die jeweilige Pfarrstelle erhalten Sie on-
line: www.ekd.de/auslandspfarrstellen.
Gern können Sie Bewerbungen für mehrere Gemein-
den einreichen.
Gesucht werden Pfarrerinnen bzw. Pfarrer bzw. Pfarr-
erpaare mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer
der Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Erfah-
rung in der Leitung eines Gemeindepfarramtes.
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Heike
Stünkel-Rabe (Tel.: 0511 2796 126, E-Mail: heike.stu-
enkel-rabe@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Janu-
ar 2020 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD / HA IV

Postfach 21 02 20
30402 Hannover

E-Mail: TeamPersonal@ekd.de
Az.: 2020-3 – P Sc

*
Für die deutschsprachige Evangelische Gemeinde in
Paris sucht die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) zum 1. September 2020 für die Dauer von zu-
nächst sechs Jahren eine Pfarrerin bzw. einen Pfarrer
oder ein Pfarrpaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter
www.christuskirche.fr.
Die Deutsche Evangelische Christuskirche Paris ist
eine selbstständige, aktive und traditionsreiche Ge-
meinde. Schwerpunkte des Gemeindelebens bilden
Gottesdienste, Seelsorge, Arbeit mit Kindern und
deutschen sowie binationalen Familien, Erwachse-

nenbildung, Musik und Kunst sowie der Kontakt zu
den französischen Kirchen.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen
- pädagogische Erfahrung zur Erteilung von Religi-

onsunterricht an der internationalen Deutschen
Schule bis zum Abitur

- Sensibilität für die Bedürfnisse älterer Gemeinde-
glieder

- Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem franzö-
sischen Umfeld

- Organisationstalent und Freude an kulturellen An-
geboten

- gute französische Sprachkenntnisse (bei Bedarf
bietet die EKD vor Dienstbeginn einen Sprachkurs
an)

Gesucht wird eine Pfarrerin bzw. einen Pfarrer oder
ein Pfarrpaar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in
einer der Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Er-
fahrung in der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die
Besoldung richtet sich nach den Bestimmungen der
EKD.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter www.ekd.de/aus-
landspfarrstellen.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Oberkirchen-
rat Frank-Dieter Fischbach (Tel.: 0511 2796 8347, E-
Mail: frank-dieter.Fischbach@ekd.de) sowie Heike
Stünkel-Rabe (Tel.: 0511 2796 126, E-Mail: heike.stu-
enkel-rabe@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Janu-
ar 2020 an:
Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD / HA IV
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de
Az.: 2020-3 – P Sc

Pfarrstellen innerhalb
der Evangelisch-Lutherischen Kirche

in Norddeutschland
Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost ist in der
Stabsstelle Organisationsentwicklung die 2. Pfarrstel-
le, Personalentwicklung für Pastorinnen und Pastoren
(100 Prozent), möglichst zum 1. März 2020 zu beset-
zen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung durch den
Kirchenkreisrat für acht Jahre. Eine erneute Berufung
ist möglich.
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Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost engagieren
sich Menschen für Menschen – in den Kirchenge-
meinden vor Ort und in vielfältigen Arbeitsbereichen:
für Jugendliche, Familien und Kinder, für Ältere,
Kranke und Menschen mit Assistenzbedarf, für Ar-
beitslose, Flüchtlinge und Obdachlose, für Nachhal-
tigkeit, Ökumene und Frieden.
Mit etwa 270 Pastorinnen und Pastoren, 4000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und 16 000 Ehrenamtli-
chen, 159 Kirchen, 115 Kirchengemeinden, 133 Kin-
dertagesstätten sowie weiteren Einrichtungen und Ta-
gungshäusern ist der Kirchenkreis Hamburg-Ost einer
der größten Kirchenkreise in Deutschland.
Die Pastorinnen, Pastoren, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Organisationsentwicklung beraten, initi-
ieren und gestalten Prozesse, Projekte und Maßnah-
men für die Weiterentwicklung der unterschiedlichen
Bereiche des Kirchenkreises. Zu der Stabsstelle gehö-
ren die Bereiche Organisationsberatung, Personalent-
wicklung für Pastorinnen und Pastoren und für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, das Pfarramt für Vakanz-
begleitung und Vertretungsdienste und die strategi-
sche Gebäudeplanung.
Näheres erfahren Sie unter www.kirche-hamburg-ost-
oe.de.
Ihre Aufgaben:
- Sie entwickeln mitverantwortlich Strategien und

Organisationsstrukturen in einer sich wandelnden
Kirche.

- Sie bereiten Projekte zu neuen Modellen pastoraler
Arbeit vor und führen diese gegebenenfalls auch
durch.

- Sie unterstützen die Pröpstinnen und Pröpste, Füh-
rungskräfte und Leitungsgremien und sind kom-
petentes und konstruktives Gegenüber in Perso-
nalentwicklungsfragen, z. B. bei Stellenbesetzun-
gen, -verlängerungen oder -veränderungen.

- Sie beraten Pastorinnen und Pastoren in Bezug auf
Stellenbesetzungen und -veränderungen sowie in
Fragen der Laufbahnplanung und begleiten Ein-
zelpersonen und Teams in Übergangs- und Kri-
senzeiten.

- Sie sorgen für die fachliche Weiterentwicklung
und sinnvolle Standardisierung von Personalent-
wicklungsmaßnahmen und -instrumenten und wir-
ken mit in Arbeits- oder Fachgruppen und Netz-
werken.

Ihr Profil:
- Sie verfügen idealerweise über eine mindestens

zweijährige Zusatzausbildung im Bereich Organi-
sationsberatung oder Coaching und Supervision
oder eine pastoralpsychologische Ausbildung, er-
gänzt um Kenntnisse und Erfahrungen in Projekt-
und Prozessmanagement.

- Sie haben mindestens drei Jahre Erfahrung als Pas-
torin bzw. Pastor in einer Kirchengemeinde.

- Sie haben Lust auf Innovation und bringen gerne
kircheninterne und -externe Impulse ein.

- Sie können komplexe Veränderungsprozesse ana-
lysieren, planen und deren Hintergründe und das
Vorgehen anschaulich darstellen.

- Ihre Rollenvielfalt als Beraterin bzw. Berater in ei-
ner Stabsstelle nehmen Sie reflektiert und transpa-
rent wahr.

- Sie sind in der Lage, sich auf unterschiedliche Ar-
beitsweisen einzustellen und empfinden diese als
Bereicherung.

- Dank Ihrer ausgeprägten Kommunikationsfähig-
keit können Sie selbst schwierige Themen lösungs-
orientiert ins Gespräch bringen und vermitteln.

- Sie verstehen Personalentwicklung als theologisch
begründete Aufgabe, die Sie weiterentwickeln
möchten.

- Sie verfügen über eine gute Orientierung in dienst-
rechtlichen Grundlagen bzw. sind bereit, sich diese
anzueignen.

- Aktuelle Office-Anwendungen und moderne
Kommunikationstechnologie zu verwenden, ist für
Sie selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen:
- die Gelegenheit, an verantwortlicher Stelle an der

Gestaltung der Kirche und ihren künftigen Struk-
turen mitzuwirken

- einander unterstützende und bereichernde Kolle-
ginnen und Kollegen aus verschiedenen Berufsfel-
dern

- Supervision, Coaching und weitere individuelle
Fortbildungsmöglichkeiten

- eine aktuelle IT-Ausstattung.
Dienstsitz ist Hamburg (St. Georg). Eine Dienstwoh-
nung steht nicht zur Verfügung. Auf diese Pfarrstelle
können sich Pastorinnen und Pastoren bewerben, die
in einem Dienstverhältnis zur Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) stehen
oder denen zuvor vom Landeskirchenamt der Nord-
kirche das Bewerbungsrecht für diese Pfarrstelle zu-
erkannt worden ist.
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte per
E-Mail oder per Post an den Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-Ost, Pröpstin Carolyn Decke, Stein-
damm 55, 20099 Hamburg, E-Mail: c.decke@kirche-
hamburg-ost.de.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Leiter der Or-
ganisationsentwicklung, Pastor Jürgen Barth, Telefon
040 519 000 151, E-Mail: j.barth@kirche-hamburg-
ost.de gerne zur Verfügung.
Die Bewerbungsfrist endet am 7. Januar 2020. Ent-
scheidend ist nicht der Poststempel, sondern der recht-
zeitige Eingang bei der angegebenen Adresse.
Die Bewerbungsgespräche sollen bereits in der 3. Ka-
lenderwoche geführt werden.
Az.: 20 Kkr. Hamburg-Ost Organisationsentwicklung
(2) – P Ha

*
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Ab dem 1. April 2020 ist die 1. Pfarrstelle der Ev.
Kirchengemeinde St. Nikolai Stralsund im Pom-
merschen Ev. Kirchenkreis durch Gemeindewahl neu
zu besetzen. Der Stellenumfang beträgt 100 Prozent.
Die Hansestadt Stralsund liegt am Strelasund vor den
Toren Rügens im Norden Vorpommerns. Mit ihren
ca. 60 000 Einwohnern bietet sie als regionales Ober-
zentrum eine hohe Lebensqualität. Die Innenstadt mit
ihren Backsteingotik-Kirchen und dem Rathaus ge-
hört zum Weltkulturerbe. Der Tourismus spielt so-
wohl im Leben der Stadt als auch im Engagement der
Gemeinde eine wichtige Rolle. Es sind alle Schularten
am Ort vorhanden, auch eine Ev. Gemeinschaftsschu-
le (integrierte Gesamtschule für die Klassen eins bis
zwölf), und eine Hochschule.
Der Kirchengemeinderat wünscht sich eine Pastorin
oder einen Pastor, die oder der
- mit vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiten-

den gemeinsam das Leben in der Gemeinde fordert
und begleitet,

- Freude am Predigen und an der Gestaltung von
Gottesdiensten in unterschiedlichsten Formen hat,

- gerne mit dem anderen Pastor an Nikolai 2 in der
Gemeinde zusammenarbeitet,

- kommunikativ begabt und teamfähig ist,
- in der Lage ist, in enger Zusammenarbeit mit dem

engagierten Kirchengemeinderat und dessen eh-
renamtlichen Vorsitzenden, sowie dem Pastor der
Pfarrstelle 2 vielfältige geschäftsführende Aufga-
ben zu übernehmen,

- ein gutes Miteinander mit den anderen Kirchenge-
meinden Stralsunds gestalten will,

- gerne in der touristischen Situation in der alten
Hansestadt und ihrer großen Kirchen arbeiten
möchte,

- die besondere Situation und Bedeutung der Rats-
und Pfarrkirche St. Nikolai würdigt und mit den
kommunalen Gremien und Leitungsverantwortli-
chen zusammenarbeitet,

- ein Verständnis für die Chancen der Verkündigung
durch kirchliche Kunst mitbringt und Freude an der
Nutzung der vielen Möglichkeiten hat, die die Ni-
kolaikirche in dieser Hinsicht bietet,

- den umfangreichen Bauaufgaben zur Erhaltung
und Bewahrung der historischen Bausubstanz auf-
geschlossen gegenübersteht.

Was erwartet Sie?
Unsere Gemeinde (ca. 33 000 Gemeindeglieder) ist
aus drei selbstständigen Gemeinden mit je eigener so-
zialer Prägung zusammengewachsen. Daher gibt es
drei Orte, an denen regelmäßig Gottesdienste und an-
dere Veranstaltungen stattfinden. Die Kirchengemein-
de plant den Bau eines neuen Gemeinde- und Begeg-
nungszentrums, das zwei der bisherigen Gottesdienst-
stätten ersetzen soll. Die Gemeinde hat eine reiche
musikalische Tradition (durch die bedeutende roman-
tische Buchholzorgel, einen Oratorienchor, einen
Gospelchor und andere Chöre). Zu unserer Gemeinde

gehört ein sozialdiakonisches Zentrum mit betreutem
Wohnen und einer Kindertagesstätte.
Auf eine Zusammenarbeit freuen sich die Mitarbei-
tenden der Gemeinde – unter anderem eine Gemein-
desekretärin, eine Küsterin, ein Hausmeister sowie
zwei Gemeindepädagoginnen und ein A-Kirchenmu-
siker. Unser Kirchengemeinderat ist engagiert und of-
fen für Ihre Ideen, die Sie in die gemeinsame Arbeit
einbringen möchten. Eine Dienstwohnung wird ge-
stellt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.hst-ni-
kolai.de. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an
Pastor Albrecht Mantei (Tel.: 03831 393 501, E-Mail:
hst-nikolai2@pek.de) oder an den Vorsitzenden des
Kirchengemeinderats, Marc Engelhardt (Tel.: 0157
8746 4983, E-Mail: hardtengel@gmail.com).
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für
diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie
bitte bis zum 31. Dezember 2019 über die Pröpstin im
Pommerschen Ev. Kirchenkreis, Helga Ruch, Mau-
erstr. 1, 18439 Stralsund an den Kirchengemeinderat
der Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai. Entscheidend ist
nicht das Datum des Poststempels, sondern der recht-
zeitige Zugang bei der angegebenen Adresse. Bewer-
bungen per E-Mail können nicht berücksichtigt wer-
den.
Az.: 20 St. Nikolai Stralsund, Pommern – P Kü/P Sc

*
In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Timmendorfer
Strand im Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein ist zum
1. Mai 2020 nach der Versetzung des langjährigen
Pastors in den Ruhestand die 1. Pfarrstelle (100 Pro-
zent) neu zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch
Wahl des Kirchengemeinderates.
Timmendorfer Strand ist ein beliebtes Ostseebad an
der Lübecker Bucht mit Ausrichtung auf den Touris-
mus und mit 1,6 Millionen Übernachtungen jährlich
Anziehungspunkt für Gäste aus Deutschland und dem
Ausland. Dazu tragen auch zahlreiche Veranstaltun-
gen wie z. B. Jazz Baltica, S.-H. Musikfestival, Deut-
sche Beach-Volleyball Meisterschaften bei. In der Ge-
meinde leben ca. 9000 Einwohner, verteilt auf fünf
Ortsteile. Davon betreut die Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde Timmendorfer Strand die Ortsteile Timmen-
dorfer Strand, Groß und Klein Timmendorf. In der
Gemeinde sind Kindertagesstätten und alle Schularten
vorhanden.
Das Zentrum des Gemeindelebens ist der überdurch-
schnittlich gut besuchte sonn- und feiertägliche Got-
tesdienst mit Abendmahl, der in seiner profilierten
Gestaltung von Liturgie, Musik und Predigt weit über
den Ort hinaus ausstrahlt. Die offene und einladende
Haltung unserer Kirche nimmt die soziale Vielschich-
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tigkeit in den Blick und zeigt sich auch in den zahl-
reichen Taufen und Trauungen am Strand (auch für
Gäste).
Ein weiterer Schwerpunkt ist die hochkarätige Kir-
chenmusik – von Klassik über Gospel bis Jazz – in
Kantaten-Gottesdiensten, Matineen und Abendmusi-
ken, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Sie wird von
einem hauptamtlichen Kirchenmusiker verantwortet.
Die Kirchengemeinde ist Teil der Region „Strand“, in
der die Kirchengemeinden Gleschendorf, Niendorf/
Ostsee, Scharbeutz/Klingberg, Süsel und Timmendor-
fer Strand zusammenarbeiten. Die Kooperation inner-
halb der Region wird in den nächsten Jahren enger
werden; hierbei ist eine hohe Teamfähigkeit im Kreise
der Pastorinnen und Pastoren sowie der Mitarbeiten-
den über die bisherigen Gemeindegrenzen hinaus eine
wichtige Voraussetzung, um alle Chancen der fort-
schreitenden regionalen Zusammenarbeit zu nutzen.
Bereits jetzt ist in Timmendorfer Strand die 50 Prozent
Stelle der Strandpastorin für Tourismus und pastorale
Vertretungsaufgaben in der Region angesiedelt, die
vielfältige und überregionale Impulse setzt.
Im Kirchenbüro arbeiten zwei Teilzeitsekretärinnen
im sehr gut ausgestatteten Gemeindehaus, das sich in
der Nähe zum Pastorat und zur Waldkirche befindet.
Die Kirche und das Gemeindehaus werden von der
Küsterin und Hauswirtschaftsleiterin in Teilzeit be-
treut. Das großzügige Pastorat (ca.160 Quadratmeter
inklusive Amtszimmer) mit eigenem Garten liegt ru-
hig und gleichzeitig zentrums- und strandnah.
Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit betreibt die
Kirchengemeinde eine Kindertagesstätte und Krippe
für ca. 80 Kinder mit einem Team von zwölf Mitar-
beiterinnen. Bei Babygruppe, Jugendtreff, Work-
shops, Kinderbibelwoche und Konfirmandenunter-
richt wird die Pastorin bzw. der Pastor von einer Dia-
konin (regional) und Ehrenamtlichen unterstützt.
Der am Ortsrand gelegene Waldfriedhof mit zwei
Friedhofskapellen wird in Kooperation mit dem Bu-
genhagen Berufsbildungswerk geleitet. Ein Vollzeit-
mitarbeiter arbeitet auf dem Friedhof, die Friedhofs-
verwaltung erfolgt in Personalkooperation mit den
Kirchengemeinden Niendorf und Scharbeutz im Kir-
chenbüro Scharbeutz.

Wir wünschen uns:
- eine Weiterführung besonderer Gottesdienstarbeit

in Verbindung mit qualitativ hochwertiger Kir-
chenmusik sowie Familiengottesdienste,

- eine Weiterführung der Kasualpraxis am Strand,
- einen offenen Blick für die Gemeinde in ihrer Ge-

samtheit.
Die Bereitschaft zur Übernahme von Diensten in der
Notfallseelsorge im häuslichen Bereich wird in unse-
rem Kirchenkreis vorausgesetzt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Auskünfte erteilen die stellvertretende Vorsitzende
des Kirchengemeinderats Katrin Grundei, Tel.: 0170
7332 226, E-Mail: katrin.grundei@web.de sowie die
Mitglieder des Kirchengemeinderats:
- Jan Weinhold, Kirchenmusiker, Tel.: 0178 8797

925, E-Mail: janweinhold001@aol.com,
- Jörg W. Schmidt, Tel.: 04503 6337, E-Mail:

jwschmidt@t-online.de,
- Peter Barz, Propst, Tel.: 0170 5229 680, E-Mail:

propst.eutin@kk-oh.de.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
richten Sie bitte über Herrn Propst Peter Barz, Schloss-
straße 13, 23701 Eutin an den Kirchengemeinderat der
Kirchengemeinde Timmendorfer Strand, z. Hd. Frau
Katrin Grundei, Zur Waldkirche 1, 23669 Timmen-
dorfer Strand.
Darüber hinaus können Sie sich auf unserer Internet-
seite: www.waldkirche-timmendorferstrand.de über
die Kirchengemeinde informieren. Auf diese Pfarr-
stelle können sich Pastorinnen und Pastoren bewer-
ben, die in einem Dienstverhältnis zur Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkir-
che) stehen oder denen zuvor vom Landeskirchenamt
der Nordkirche das Bewerbungsrecht für diese Pfarr-
stelle zuerkannt worden ist.
Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2020. Ent-
scheidend ist nicht der Poststempel, sondern der recht-
zeitige Zugang bei der angegebenen Adresse.
Az.: 20 Timmendorfer Strand (1) – P Ha (P Rö)

IV. Stellenausschreibungen

Kirchenmusik
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Goldberg-Dob-
bertin im Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg er-
richtet eine unbefristete B-Kirchenmusikstelle
(80 Prozent).
Die Stelle ist ab sofort zu besetzen. Dienstsitz ist die
Kirchengemeinde Goldberg-Dobbertin. Goldberg
liegt im Herzen Mecklenburgs und ist ein Grundzen-

trum, umgeben vom Naturpark Nossentiner/Schwin-
zer Heide.
In der Stadt gibt es eine evangelische und eine kom-
munale Kindertagesstätte, eine Grund- sowie eine Re-
gionalschule. Das Eldenburg-Gymnsasium in Lübz ist
ca. 15 Kilometer entfernt. Größter Arbeitgeber ist das
Diakoniewerk Kloster Dobbertin gGmbH. Das Klos-
tergebäude in Dobbertin besichtigen jährlich mehrere
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tausend Besucher. Dort wird 2020 zum 800. Kloster-
jubiläum eine neue Orgel eingeweiht werden. Neben
der Kirchengemeinde Goldberg-Dobbertin gehören
die benachbarten Kirchengemeinden Mestlin, Ben-
then und Woosten-Kuppentin in den Wirkungsbereich
der kirchenmusikalischen Stelle. Diese Kirchenge-
meinden kooperieren bereits in vielfältiger Weise.
Die Stelle könnte bei Bedarf durch die Übernahme von
Aufgaben am Lübzer Gymnasium erweitert werden.
Zu den Aufgaben gehören folgende Arbeitsgebiete:
Organistendienst
- regelmäßiges Orgelspiel von ein bis zwei Gottes-

diensten an Sonn- und Feiertagen in Goldberg-
Dobbertin und den genannten Kirchengemeinden
der Region,

- Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen
Organisten,

- Spielen von Kasualien,
- Koordinierung der ehrenamtlichen Organisten für

Gottesdienste und Kasualien.
Chorarbeit
- Leitung des Chores Dobbertin-Techentin

(ca. 15 Mitglieder),
- Betreuung der ehrenamtlich geleiteten Chöre,
- Erarbeitung von musikalischen Kinder- und Ju-

gendprojekten,
- Ausbau der chorischen Arbeit, Zusammenarbeit

mit ehrenamtlich geleiteten Chören.
Bläserarbeit
- Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich geleiteten

Posaunenchören,
- Koordination der Bläser- und Jungbläserarbeit in

der Region.
In Goldberg steht eine Friese-III-Orgel von 1876.
(www.orgelmuseum-malchow.de) Diese Orgel soll
mittelfristig saniert werden. In der Kirche im Kloster
Dobbertin findet momentan ein Orgelneubau statt,
welcher im Herbst 2020 seinen Abschluss finden wird.
(Mecklenburger Orgelbau aus Plau am See - II+P/28).
In der Region stehen zum größten Teil kleinere In-
strumente der Romantik und Moderne. Ein mobiles
E-Piano steht ebenfalls zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eine kommunikative und teamfä-
hige musikalische Persönlichkeit (m/w/d), die selbst-
ständig Arbeiten erledigt und eigene Projekte entwi-
ckeln will. Zudem sollte die Stelleninhaberin bzw. der
Stelleninhaber offen sein für Popularmusik. Der Stel-
leninhaberin bzw. dem Stelleninhaber obliegt die Or-
ganisation von Konzerten in Goldberg und der Region.
Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen lokalen
Fördervereinen ist erwünscht. Ein Kirchenmusikhaus-
halt ist vorhanden. Die Teilnahme an der regelmäßi-
gen Dienstberatung und an Weiterbildungen wird

erwartet. Zudem ist die regelmäßige Überwachung der
Instrumente und die Pflege der Notenbestände eine
wichtige Aufgabe.
Voraussetzung für die Anstellung ist die Mitglied-
schaft in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland oder einer anderen Gliedkirche der
Ev. Kirche in Deutschland (EKD) oder einer Kirche,
mit der die EKD in Kirchengemeinschaft verbunden
ist.
Die Vergütung erfolgt nach der kirchlichen Arbeits-
vertragsordnung (KAVO-MP).
Bei der Wohnungssuche sind wir sehr gern behilflich.
Ein Dienstzimmer ist in dem gemeindlich genutzten
Pfarrhaus in Dobbertin vorhanden. Die Stelleninha-
berin bzw. der Stelleninhaber sollte einen Führer-
schein Klasse B besitzen. Die Nutzung des Privat-
Pkws wird vorausgesetzt (bei Erstattung der dienstlich
verursachten Fahrtkosten). Schwerbehinderte Bewer-
berinnen bzw. Bewerber werden bei gleicher Eignung
besonders berücksichtigt.
Weitere Auskünfte erteilen: Landeskirchenmusikdi-
rektor Professor Frank Dittmer (Tel.: 03834 796 642),
Kreiskantor Stefan Reißig (Tel.: 0172 9312 945) so-
wie Pastor Christian Hasenpusch (Tel.: 038 736 423
17).
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 29. Febru-
ar 2020 an:
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Goldberg-Dobbertin,
Pastor Christian Hasenpusch, Kirchenstraße 23,
19399 Goldberg oder per E-Mail an: goldberg-dob-
bertin@elkm.de.
Bewerbungskosten können nicht übernommen wer-
den. Der Vorstellungstermin ist Sonnabend,
4. April 2020.
Az.: 30 Goldberg-Dobbertin – T Jü

Soziale und bildende Berufe
Das Frauenwerk des Ev.-Luth. Kirchenkreises
Hamburg-West/Südholstein sucht zum 1. Juni 2020
eine Person (w/m/d) für eine verantwortungsvolle Re-
feratsposition im Frauenwerk im Umfang von 30 Stun-
den in der Woche. Die Stelle gehört zum Bereich Bil-
dung im Kirchenkreis und ist bis zum 31. Mai 2020
mit einer Diakonin besetzt, die in die Rente eintritt.
Die Besetzung erfolgt unbefristet durch die Wahl des
Kirchenkreisrates.
Das Frauenwerk wird von der Person gemeinsam mit
der Pastorin verantwortet. Es arbeitet mit dem landes-
kirchlichen Frauenwerk, mit der Fachstelle für Ge-
schlechtergerechtigkeit im Kirchenkreis Hamburg-
Ost, dem Diakonischen Werk in Hamburg und diver-
sen anderen kirchlichen und nichtkirchlichen Frauen-
initiativen zusammen.
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Die Schwerpunkte der Arbeit im Frauenwerk sind:
- feministische und geschlechtersensible Theologie

und Spiritualität,
- Intersektionalität und Geschlechtergerechtigkeit in

Kirche und Gesellschaft,
- Empowerment gegen Diskriminierung und sexua-

lisierte Gewalt,
- Weltgebetstagsarbeit.
Die Arbeit an diesen Schwerpunkten geschieht durch:
- die Zusammenarbeit mit gemeindenahen Gruppen,
- zielgruppenspezifische Sozial- und Bildungsar-

beit,
- Fortbildung für die Zielgruppen,
- gesellschaftspolitisches Engagement,
- ökumenischen und interkulturellen Dialog,
- Engagement für Gerechtigkeit in der „Einen Welt“.
Die Arbeit im Frauenwerk bewegt sich zwischen neu-
en und alten feministischen Bewegungen, Kirchen-
kreis und Kirchengemeinden. Wir suchen eine Person,
die aktuelle frauen-, geschlechter- und genderpoliti-
sche Themen aufgreift und mit jungen und älteren
Menschen ins Gespräch bringt.
Zum Aufgabenbereich im Frauenwerk gehört darum
auch:
- neue Zielgruppen anzusprechen und junge Men-

schen zu gewinnen,
- feministische und geschlechtersensible Theologie

und Formen der Spiritualität ins Gespräch zu brin-
gen und weiterzutragen,

- gesellschafts- und sozialpolitische Fragen aus fe-
ministischer und geschlechtersensibler Perspekti-
ve aufzunehmen, kritisch zu bearbeiten und Ange-
bote im Kirchenkreis zu entwickeln,

- interreligiöse Begegnungen und die interkulturelle
Öffnung der kirchlichen Arbeit zu fördern,

- christliche und kirchliche Perspektiven in die
nichtkirchliche Frauen- und Genderarbeit einzu-
bringen,

- innovative Projekte in Kooperation mit Kirchen-
gemeinden durchzuführen,

- eine innovative Öffentlichkeitsarbeit sowohl in
Print- als auch in digitalen Medien zu gestalten.

Erwartet werden:
- Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team mit

Haupt- und Ehrenamtlichen,
- Kenntnisse in Feministischer Theologie und Gen-

derthemen,
- Offenheit, sich neuen Themen zu nähern,
- neben dem Eigenen im Bereich Bildung kreuz und

quer zu denken und vernetzt zusammenzuarbeiten,
- Bereitschaft, die Zusammenarbeit auf landeskirch-

licher und Hamburger Ebene zu gestalten sowie
- ein selbstverständlicher Umgang mit den gängigen

EDV-Programmen.

Ein Führerschein ist wünschenswert.
Wir bieten:
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in der Wei-

terentwicklung einer interessanten Aufgabe
- eine gute Arbeitsatmosphäre
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Bezahlung nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerin-

nen Tarifvertrag (KAT)
- Jobticket und Angebote im Gesundheitsbereich

(qualitrain).
Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf sowie
aussagekräftigen Unterlagen sind zu richten an den
Kirchenkreisrat des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ham-
burg-West/Südholstein, Herrn Propst Drope, Max-
Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg. Entscheidend ist
nicht der Poststempel, sondern der rechtzeitige Ein-
gang bei der angegebenen Adresse.
Auskünfte erteilen Propst Drope, Tel.: 040 558 220
210 und Pastorin von der Heyde, Bereichsleitung Bil-
dung Hamburg-West/Südholstein, Tel.: 040 558 220
133.
Auf diese Stelle können sich Personen aus den Fach-
bereichen der Diakonie und der Gemeindepädagogik
sowie der Geistes- und Sozialwissenschaften bewer-
ben.
Die Bewerbungsfrist endet am 20. Januar 2020.
Az.: 30 Kkr. Hamburg-West/Südholstein – DAR Bk

*
In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Waren Sankt
Marien in Waren (Müritz) im Ev.-Luth. Kirchenkreis
Mecklenburg ist zum 1. Juni 2020 die Stelle einer Ge-
meindepädagogin bzw. eines Gemeindepädagogen
oder einer Diakonin bzw. eines Diakons (m/w/d) –
vorzugsweise FH-Abschluss – neu zu besetzen. Der
Stellenumfang beträgt 100 Prozent.
Wir freuen uns auf:
eine Gemeindepädagogin bzw. einen Gemeindepäda-
gogen oder eine Diakonin bzw. einen Diakon (m/w/d)
mit Fachschul- oder Fachhochschulabschluss im Be-
reich Gemeindepädagogik. Sie bzw. er sollte kreativ,
strukturiert und teamfähig sein und eigenverantwort-
lich arbeiten. Offenheit und Kontaktfreudigkeit ge-
genüber Fremden – wir sind eine Urlauberregion – so-
wie Kirchendistanzierten ist uns sehr wichtig. Führer-
schein und eigener PKW sind unerlässlich. Es wäre
außerdem wünschenswert, wenn die Bewerberin bzw.
der Bewerber ein Instrument spielt.
Arbeitsschwerpunkte sind:
- kontinuierliche Arbeit mit Kindern und deren Fa-

milien im Stadt- und Landbereich der Gemeinde
- evangelische Arbeit mit Jugendlichen (junge Ge-

meinde)
- generationenübergreifendes Arbeiten mit Familien
- neben regelmäßigen Angeboten für Kinder sollte

die Bereitschaft zur eigenständigen Projektarbeit
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bestehen: Vorbereitung und Durchführung von
Kinderbibelwochen, Kinder- und Jugendfreizeiten

- Vorbereiten und Leiten von Familiengottesdiens-
ten

- Leitung des Kirchengemeinderatsausschusses für
die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

- Zusammenarbeit in der Stadt, z. B. mit der evan-
gelischen Nachbargemeinde in Waren Sankt Ge-
orgen, mit dem evangelischen Kindergarten „Klei-
ne Strolche“, der evangelischen „Archeschule“,
den anderen Konfessionen und anderen Anbietern
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor Ort

- Aufbau und Leitung musikalischer Gruppen für
verschiedene Altersgruppen wäre wünschenswert.

Wir bieten:
- Bezahlung nach der Kirchlichen Arbeitsvertrags-

ordnung Mecklenburg-Pommern (KAVO-MP)
- eigenes Büro mit eingerichtetem Arbeitsplatz: Te-

lefon, PC, Internetanschluss
- optimale Arbeitsräume in einem sanierten Ge-

meindezentrum

- Arbeitsgegenstände und -materialien
- Etat im Haushalt der Kirchengemeinde für die Ar-

beit mit Kindern und Jugendlichen
- kontinuierliche Fachbegleitung in Konventen und

durch die Referentin für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen.

Die Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland oder einer anderen Glied-
kirche der Ev. Kirche in Deutschland wird vorausge-
setzt. Es freuen sich auf Sie viele Kirchengemeinde-
glieder sowie engagierte und interessierte Ehrenamt-
liche.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum
15. Januar 2020 an den Kirchengemeinderat der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde St. Marien, Mühlenstraße 13,
17192 Waren (Müritz).
Weitere Informationen erhalten sie unter www.stma-
rien.de oder über Pastor Marcus Wenzel, Tel.: 03991
635 723, E-Mail: marcus.wenzel@elkm.de.
Az.: 30 St. Marien Waren (Müritz) – DAR Bk

V. Personalnachrichten

Ordiniert wurde:
am 27. Oktober 2019 Ludwig H e c k e r.

Ernannt wurden:
mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 die Pastorin Ute
A n d r e s e n, zur Pastorin der 2. Pfarrstelle der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Niendorf, Ev.-Luth. Kirchen-
kreis Hamburg-West/Südholstein;
mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 der Pastor Mi-
chael G a l l e, Geesthacht, zum Pastor der Pfarrstelle
der verbundenen Ev.-Luth. Kirchengemeinden Aven-
toft, Neukirchen und Rodenäs, Ev.-Luth. Kirchenkreis
Nordfriesland;
mit Wirkung vom 1. Februar 2020 der Pastor Stefan
H a a c k, Basse, zum Pastor der 2. Pfarrstelle der im
Pfarrsprengel verbundenen Ev.-Luth. Kirchenge-
meinden Bentwisch-Volkenshagen, Blankenhagen,
Graal-Müritz und Rövershagen, Ev.-Luth. Kirchen-
kreis Mecklenburg;
mit Wirkung vom 15. November 2019 die Pastorin
Marion H i l d, Neumünster, zur Pastorin der 1. Pfarr-
stelle der Ev.-Luth. Matthias-Claudius Kirchenge-
meinde Kiel-Suchsdorf, Ev.-Luth. Kirchenkreis Alt-
holstein;
mit Wirkung vom 1. Februar 2020 die Pastorin Uta
J a c o b s, Rendsburg, zur Pastorin der 2. Pfarrstelle
der Ev.-Luth. Matthias-Claudius Kirchengemeinde
Kiel-Suchsdorf, Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein;

mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 bei gleichzeitiger
Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf Lebens-
zeit die Pastorin Jennifer R a t h zur Pastorin der
2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breiten-
felde, Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg.

Bestätigt wurden:
mit Wirkung vom 1. November 2019 die Wahl der
Pastorin Franziska M a y, Elmshorn, zur Pastorin der
2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Friedenskirchengemeinde
Elmshorn, Ev.-Luth. Kirchenkreis Rantzau-Münster-
dorf;
mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 die Wahl der
Pastorin Inga M e i ß n e r, Lübeck, zur Pastorin der
2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Ma-
rien Lübeck, Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauen-
burg;
mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 die Wahl des
Pastors Jörg R a s m u s s e n, Gleschendorf, zum Pas-
tor der 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Bad Schwartau, Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein;
mit Wirkung vom 1. November 2019 bei gleichzeiti-
ger Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf Le-
benszeit die Wahl des Pastors Martin S c h u l e n-
b u r g, Segeberg, zum Pastor der 5. Pfarrstelle der
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Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg, Ev.-Luth. Kir-
chenkreis Plön-Segeberg.

Berufen wurden:
mit Wirkung vom 1. November 2019 bis einschließ-
lich 31. Oktober 2027 die Pastorin Brita B a r t e l s ,
Weitenhagen, in die 2. Pfarrstelle des Pommerschen
Ev. Kirchenkreises für Krankenhausseelsorge am Uni-
versitätsklinikum Greifswald;
mit Wirkung vom 1. November 2019 bis einschließ-
lich 31. Oktober 2022 der Pastor Dr. Irmfried G a r-
b e in die Projektpfarrstelle zur zeithistorischen For-
schung der „Greifswalder Landeskirche“;
mit Wirkung vom 1. November 2019 bis einschließ-
lich 31. Oktober 2027 die Pastorin Sandra H i l l e ,
Greifswald, in die 1. Pfarrstelle des Pommerschen Ev.
Kirchenkreises für Krankenhausseelsorge am Univer-
sitätsklinikum Greifswald;
mit Wirkung vom 1. Januar 2020 bis einschließlich
31. Dezember 2027 der Pastor Till K a r n s t ä d t -
M e i ß n e r, Lübeck, in die 1. Pfarrstelle des Ev.-Luth.
Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg für Vertretungs-
dienste;
mit Wirkung vom 1. Januar 2020 bis einschließlich
31. Dezember 2027 die Pastorin Margrit K e h r i n g -
I b o l d, Lübeck, in die 2. Pfarrstelle des Ev.-Luth.
Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg für Vertretungs-
dienste;
mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 bis einschließlich
30. November 2027 der Pastor Lars K l e h n ,  Wat-
tenbek, in die 2. Pfarrstelle des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Rendsburg-Eckernförde für Personal- und Ge-
meindeentwicklung (erneute Berufung);
mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 der Pastor And-
reas K n a b e, in die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Neukirchen, Ev.-Luth. Kirchenkreis
Ostholstein;
mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 bis einschließlich
30. November 2027 die Pastorin Inke P ö t t e r  in die
Kirchenkreispfarstelle Krankenhausseelsorge in der
Propstei Pasewalk, Pommerscher Ev. Kirchenkreis;
mit Wirkung vom 1. Februar 2020 bis einschließlich
31. Dezember 2022 der Pastor Dr. Rüdiger S a-
c h a u, in die 4. Pfarrstelle des Ev.-Luth. Kirchenkrei-
ses Plön-Segeberg für Vertretungsdienste;

mit Wirkung vom 1. November 2019 bis zum
31. März 2024 die Pastorin Ute S c h ö t t l e r -
B l o c k, Hamburg, in die 22. Pfarrstelle des Ev.-Luth.
Kirchenkreisverbandes Hamburg für Krankenhaus-
seelsorge.

Beauftragt wurde:
mit sofortiger Wirkung im Rahmen ihres privatrecht-
lichen Arbeitsverhältnisses zur Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland die Pastorin Mirjam
K u l l  mit einem gemeindlichen Dienst zur Verwal-
tung der 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. St. Nikolai-Kir-
chengemeinde Elmshorn, Ev.-Luth. Kirchenkreis
Rantzau-Münsterdorf (Auftragsänderung).

Übertragen wurden:
mit Wirkung vom 1. Juni 2020 auf die Dauer von zehn
Jahren dem Propst Dr. Andreas C r y s t a l l  auf Grund
seiner von der Synode des Ev.-Luth. Kirchenkreises
Dithmarschen am 31. August 2019 erfolgten Wieder-
wahl das Amt des Propstes des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Dithmarschen mit dem Dienstsitz in Meldorf
und gleichzeitig als Pastor im Verbund mit dem Props-
tenamt die Pfarrstelle des Ev.-Luth. Kirchenkreises
Dithmarschen für das pröpstliche Amt;
mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 bis einschließlich
30. November 2029 dem Propst Thomas D r o p e auf
Grund seiner von der Kirchenkreissynode des Ev.-
Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein am
5. Juni 2019 erfolgten Wiederwahl das Amt des Props-
tes des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Süd-
holstein für die Propstei Pinneberg.

In den Ruhestand versetzt wurden:
mit Wirkung vom 1. April 2020 der Pastor Wolfgang
D r e w s in Handewitt;
mit Wirkung vom 1. April 2020 der Pastor Dr. Rein-
hard K u h l in Weitenhagen;
mit Wirkung vom 1. Mai 2020 der Pastor Theodor
M ö l l e r  in Dammfleth;
mit Wirkung vom 1. April 2020 die Pastorin Jutta
W e i ß in Kiel.
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Verstorben im Ruhestand:

Pastor i. R.
Martin Dürr

geboren am 9. Dezember 1929 in Sachsendorf
gestorben am 27. August 2019 in Prebberede

Martin Dürr wurde am 17. Oktober 1954 in Herzfeld ordiniert.
Anschließend war er Hilfsprediger und Pastor in Herzfeld. Mit Wirkung vom 1. März 1958 wurde ihm
die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wismar Heiligen Geist übertragen. Die Übertragung der
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Belitz erfolgte mit Wirkung vom 1. August 1973. Seine Bestellung zum
Propst der Propstei Güstrow erfolgte mit Wirkung vom 1. März 1988. Kraft gesetzlicher Bestimmungen
trat Pastor Dürr mit Wirkung vom 1. Januar 1995 in den Ruhestand.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland erinnert sich dankbar an den Dienst von Pastor
Martin Dürr.
Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit schauen.

Pastor i. R.
Manfred Poley

geboren am 5. Juni 1928 in Stettin
gestorben am 12. September 2019 in Lübeck

Manfred Poley wurde am 11. Juli 1976 in Dassow ordiniert.
Mit Wirkung vom 1. Juli 1976 wurde er mit der Verwaltung der Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Dassow beauftragt. Diese Pfarrstelle wurde ihm dann mit Wirkung vom 1. September 1980 übertragen.
Er blieb Inhaber dieser Pfarrstelle bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand der mit Wirkung vom 1. Ju-
ni 1993 erfolgte.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland erinnert sich dankbar an den Dienst von Pastor
Manfred Poley.
Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit schauen.
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